
Buchbesprechungen 

Pa"l Noack: Carl SchmIlI. Eine Biograph/c, 

Berlin; hank["rlIMain; Propyläen, / 99J, 
J60 S., DM $8,-

»Ein Buch wie d.ieses ist St il langem überf;il­
lig«, leitete vo r gut zehn Jahren Stefan Breuer 
seinen Beilrag in der KJ (1/1 98 4, S. IIO-lI 1) 

ein, in dem er die erSte umf:1s.'itmde earl 
Schmilt-Biographie (Carl Schm itl . Theori" 
for (he Reich , PrinceIOn 1983), ver(aßt von 

dem amerikanischen HistO riker Joscph 
\'Q. Bendersky J rczl~ ll s icnt.: . U mso mehr 
mußre man es begrüßen, d.ß n.ch dem Tod 
$cbmj (lS im Jahr(' 1985 sich nunmehr ein 
deUlscher \'V'i ssenschaftler diesem schwieri­
gen Unterfan gen Stellre. Der T925 geborene 
Paul Noack, in den 50c r und 60e r Jahreo Re­
dakteur bei der F.A .Z. und dem Münchner 
Merkur, danach PoliLikprofcssor an der Uni­
versität München, hat nach sein er Emeri(ie~ 
rung eine solche Untersuchung gewagt. Im 
Unrerschicd zu Bend ersky, der sein Buch 
noch zu Lebzeiten Schmius verfaßtc, stand 
ihm dab ei der gesamte Nachlaß Carl 5chmim 
Zur Verfügung. Dies allein und di e TatS.che, 
daß ein Wissensc haftler mit politologisc hem 
Hintergrund die Vorau ssetzungen mitbrin­
gen dürfte, die diHizile f. inordnung des 
Schminschen Werkes in den KOlltcxc der 
neueren deutschen GC$chichtt;: unter Einb~~ 
zug der kontroversen Diskussion um Pe rson 
und Rolle Schmius im Nationalsozi;\.Iismus 
Zli meistern, ließ eine spannende Untersu­
chung erwlrten . Um es vo rwegzunehmen, 
trOtZ der gUlen Anfangsvo raussetzungen 
kann Noacks Untersuchung die an sie geStell­
ten Erwartungen nicht erfülle n. 
ZunächSt zum Aufbau des Buches . N ach 
ei ner kurzen Vorbemerkung (5. !r ' j) läßt 
Noaek ein Kapitel mit dem Titel . Die Früh­
zei t" (5. '5-96) fol gen, da, di e Zeit von der 
Kindheit 5chmirrs bis zur Berufung des 

40jährigen (I) an die Berliner Handelshoch­
schule im Jahre ' 928 umfaßt. Das folgende 
KapiTel "Berlin 1928- 19)): Der Zwang zu r 
Dezision" (5.97-,6)) behandelt die anschlie­
ßende ZeiTSpanne bis zu Hitl ers Machtergrei­
fung . Ansch ließend wird die NS-Zeir unter 
der Cberschrift .earl Schmiu unter dem Na­
tionalsozialismus« (5. ,64-2 )4) abgehandelT. 
Bernd Rüthers hat in seiner Besprcchu.ng der 
Noackschen Arbei t bereitS auf den Geb rauch 
des Wcirtchens »unter .. - StlH /f irn,< - hinge­
wiesen (NJW 1994 , 5.168). Möglicherweise 
ist Noacks Präpositionswahl hier nieht nur 
ein Stil·, sondern auch eine Einstellun J!.s fr age. 
Es schließt sich ein kUr7.er Abschnitt an, der 
mit .. Zwischen den Lage rn (, tiruLlen is t 
(5. Z) 5-248) und 5ehmiltS vorübergehende 
Internierung in Berun und sei ne spätere Bcp 

fragun g bei den Nürnberger Prozessen ent­
hält, ci ne Periode, die von N oack als 
.. 5chmius Leidensweg< (5.242) bezeichnet 
wird. Das letzte große Kapitel iSt für "Die 
Zeil nach '94S< reserviert (5.248- )0)). Die 
Untersuchung wird ab l)eschlossen durch ein 
kürzeres Kapitel mit der Überschrift ..,Bio­
graphische N ac hberrachtunl:'· (5.3°4-) ' 2), 
in dem so etwas wie ein Rc~sümee versucht 
wird. 

In der Bibliograp hi e (5. J28-J41) nennt 
Noack seine Prim ärquellen. zu denen neben 
dem Schmitt~Archiv in Kalkum auch seine 
Gesprächspartner gehö ren. \Ver mit der 
Schmirt~Diskussion nur ei nigermaßen ver­
[raur ist, wird die N amen Rüdigcr Alrmann, 
lohannts Groß, Josep h Kaiser, Gunter 
Maschke, Eberhard Freiherr von Medern, Ar­
min Mohler, Helm ut QuaritSch und Piel 
Tommissen unschwer aJs den engeren Kreis 
der Schmitt-J ünger identifizieren . (Außer miT 
ihnen hat Noack nur mir Schmitts Wirtschaf­
terin Anni Stand gesproc hen.) SelbSt 5chmitt 
durchaus nahesrehende Personen wie Ernst-
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Wolfgang Böckenförde oder Ernst Jünger 

wurden nicht konsultiert. Nun muß die gCM 
zwungenermaßen beschränkte Auswahl der 

Gesprächspartner die Untersuchung nicht 

notwendigerweise beeinträchtigen. Man wird 

dem Autor nicht unbedingt vorhalten kön­

nen, daß er nicht auch mit Schmitt-Kritikern 

wie Ingeborg r..1ilUS, Volker Neumann, Ha!oi.·\Q 
Hofmann oder BernJ Rüthers Kontakt auf­

genommen hat. Was man aber erwanen 
durfte, war, daß cr sicb mit den Interpretatio­

nen dieser AUlOren, die zum Teil erheblich 

von denen der Schmitr-Jünger abweichen, in 

gebotener Weise auseinandersetzen würde. 

Das ist aber mitnichten der Fall. Das insoweit 

aufgebJähtc Litl.'r.1turverzcichnis führt zwar 

z. B. Maus' Untersuchung auf. In den An­
merkungen wird aber kein einz.iges 'Mal auf 

sie Bezug genommen. Rüthers wird in der Bi­

bliographie zweimal genannt und zweimal in 

den Anmerkungen, das eine Mal um zu bele­

gen, das Schmiu den Ausdruck »zölibatäre 

Bürokratie(( für die katholische Kirche ge­

braucht hat (Anm.)9 5·45 mit S.) 14), das 

andere Mal, wenn Noack Schmitt nach Rü­

thers zitiert (Anm. 49, S. 195 mit S. )21). Das 

gesamte Kapitel uber Schmirrs Verbalren in 

der :'\JS-Zeit setzt sich aber kein einziges Mal 

mit dem speziell diesem Thema gewidmeten 

Rüthers-Buch {))Carl Schmin im Dritten 

Reich«, 2. Aufl.~ München (990) auseinander. 

Dafür wimmelt es von Zitaten aus den Schrif­

ten Tommissens, Maschkes und Quaritschs 

sowie aus dem von letztcr('m herausgegebe­

nen »CompleKio Opposirorum,. (Berlin 

J 986), einem Symposium, auf dem die 

Schmitt-Jünger nahezu unter sich waren 

(siehe die Besprechung von Stefan Breuer, KJ 

411989, S. 5°0-503). Schon diese unzurei­

chende Arbeitsbasis läßt damit nichts Gmes 

vermuten, und Jer kritische Leser wird in der 

Untersuchung Noacks in seinen Befürcl1lun~ 

gen auch nicht enttäuscht. 

So karg wie die wiss(,llschafrliche Grundlage 

von Noa.cks Untersuchung ist, so nebulos 

sind teilweise dle Bemerkungen des Aurors, 

geradezu als wollte er die sprachliche Eso[t­

rik Schmitts nachahmen. N.lchdt::m er - wie 

dies bei manchen Schmitt-Jüngern schon fast 

zur Manie geworden ist - die auch von 

Schmitt- Kritikern so kaum je vorgebrachte 

Fragestellung verwirft, ob persönliches }·t::hl­

verhalten den Wahrheitsgehalt einer denkeri­

schen Leistung antaste, und seinen eigenen 

Ansatz dahingehend definien, die Schmin­

schen Ideen »in kritischer Weise auf ihren 

begrifflichen Inhalt hin« befragen I.U wollen, 

verfallt Noack im letzten Abschnitr seiner 

Vorbemerkungen in einen genauso feuillero­

nistischen wie nichtssagenden Stil: »Carl 

Schmitr, das waren und sind auch weiterhjn 

wir selbst. Das, was man ihm vorwarf, 

wird Jahrzehnte später zu seiner Stärke: das 

seismograph ische Gespür für wechselnde LJ­

gen. So überdauert sein Typus am Ende die 

Tat.« (S. I)) 

Durchaus interessant sind die Ausführunbcn 

Noacks über dic frühen Prägull~(,11 Schmins, 

den er als einen Verunsicherten »beim Über­

g'J ng vOn der Vor-Moderne zur Moderne« 

(S. 25) charakteri.sier~, als jemanden, der an 

der Zeil leidct - demnach also als einen Bür­

gerlichen, dem die industrielle Revolution die 

Sicherheit genommen hat. Für Noack ver­

suchte Schmitt, »dicses Leiden mütels des 

Rechtes zu bewaltigen« (5.27). Der Autor 

schilden die tiefe VerwuiLeiung Schmitrs im 

Katholizismus, die selbst dann kaum erschüt­

tert wird, als ihm die Kirche die beantragte 

Aufhebung seiner ersten E he (mit einer 

Hochsl<1plerin) verweigert. Schmitt sei »viel 

zu intelligent, viel zu sehr Jurist und auch viel 

zu ka['holisch gewesen«, als daß ihn ein kirch~ 

Liches Fehlurteil hätte zum ~keptiker werden 

lassen. Hier schon müssen leichte Fragezei­

chen an der Charakterisierung Schmitts angt:'­

bracht werden. Stand Schmitt über den Din­

gen? Die von Noack geschilderte Prägung 

seines e[atisti~chen, nach Ordnung streben­

den Wesens in der Zeit der Münchner Rätere­

publiken (S. 5) f.), wo 5chmiu erlebt haben 

soll, wie bei seiner Arbeit in einer An militä­

rischer Zensurbehörde - Schmitr leitete am 

Ende des Krieges die für die Friedensbewe­

gung und die USPD zuständige Ableilung 

(S. 42)' t:in Offizier von Revolutionären ne­

ben seinem Schreibtisch ersch,,:i,s,:.J1 wurde, 

deutet nicht darauf hin, denn Sch.mitts einsei­

tige Perzeption einer Gewalt von links ent­

spricht nicht den hiswrischen Tatsachen. Der 

Terror der Freikorps wird von ihm anschei­

nend nicht \vahrgenommen (so auch Ben­

derksy, a. a. 0., S. 22). 

In einer Reihc $I..~incr Ausführungen und Cha­

rakterisierungen ist Noack einfach zu knapp 

(oder sollte man sagen zu oberflächlich?), als 

daß man seine GedJnkengänge nachvollzie­

hen könnte. W'as bedeutet z. B. seine Aussagc, 

SchmiH sei zu seiner Zeit ganz »normal« ge­

wesen, nur prägnanter (S.63)? Will Noack 

sagen, daß die Mehrl.J.hl der Weimarer Staats­

rechtslehrer autoritär gesinnt war? Aber auch 
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bei seinen Faktenschilderungen erfüllt Noack 
oh nichr den Informationsbedarf, so etwa 
wenn er den Bruch z\"\'ischen dem zu Katho­
lizismus konvenierten Dadaisten Hugo Ba1J 
mit Schmitt beschreibt. W:'Irum woll re 
5chmitt nicht, daß dessen Buch über die Fol­
gen der Reformation veröffentlicht würde 
(5.68)' Ebenfalls zu lapidar sind manche 
\'(Icrrungen Noacks. Was meint Cf, wenn cr ­

Schmitts Wortl: über den von i_hm hochge­
schätzten ThcoretLker der Gegenrevolut.ion 
Donaldo Cortes auf ihn selbst anwendend -

d3von sp richt, daß Schmitt in seinem privaten 
Wesen )etwas im besten Wesen Liberale:-·. ge­
habt habe, "sogar besser und wesenhafter li­
ber::d als seine humanitär moralisierenden 
Gegner., und daß Hei mstatt des Liberalen das 

Individuell-Persönliche, nicht die Sphäre 
staadicher und politischer Ideen ,ti (5. 76)' 
Solche Wortt' werden den Lesern einfach 
ohne Erläut erung vor die Füße geworfen. Da­
bei hätte man gerne gewußt, worin Schmitts ­
wenn auch nur persönlicbe _. Liberalität lag, 
warum der Autor offensichrlich mit Schmiu 
die Bedeutung staatlicher Liberalität so gc­
ringsch ätzt und wen er mit den humanitär 
moral.isierenden Gegnern Schmins meint. 
.Carl 5chmitt at his best. (sollte es nichl hei­
ßen »worst(?) nennt Noack dessen virtuos 
eingesetzte Polemik gegen den Parlamentaris­
mus (5.78), nachdem er auf der vorangehen­
den Seite festgestellt hat, daß der Antiparla­
mentarjsmus Schmitt$ bereits zu einem fru­
hen Zeitpunkt der Weimarer Republik vorge­
brachT wurde (und damit die antidemokrati­
sche Tendenz Schmilts unterstreicht). Die 
faszination flir den Faschismus (),Mussolini 
zu bewundern war damals Mode .. ,), die zuge­
gebenermaßen bei vielen Staatstheoretikern 
der Zeit zu finden war (z. B. bei Rudolf 
Smend), versucht Noack dadurch ab2.U­
schwächen, daß er hervorlll.:ht, Schmitt habe 
sicb mit dem italienischen hlschismus nie 
wirklich beschahigt (S. 82 f.). Die ,ich damit 
aufdrängende Frage, ob diese mangelnde 
Realitätswahrnehmung durch SL hmitt nicht 
ein fahl es Licht auf seine g,c:.:amte Staatstheo­
rie wirft, wird von Noack nicht gestellt, wohl 
auch nicht als solche erk',lll lH. 
Als ,"schwer verständlich« beschreibt es 
Noack, daß viele Kollegen Sehmitts ,ich der 
»Offenheit und l.iberalität. Jer wer Jahre 
nach dem Krieg nicht mehr erinnern wollten. 
A.ls »Musterbeispiel eine r nachträglichen 
)Dämonisierung(<.( zitiert er (nach Tommis­
sen, wobei sich die entsprechende Stelle in 

den Schminiana III und nicht in den angebe­
nen 5chmittiana 11 befindet - überhaup' be­
dient sich der Autor des Zitierens aus zweiter 
QueUe etwas zu oft) den National6konomen 
Edgar 5alis, wobei die Mehrzahl der von 
Noack angehihnen Äußerun~cn 5alis' über 
Schmin ())Gcistige :\1isse[3ten wie die sei nen 
wiegen mindestens sn schwer wie die 1vlorde 
der geborenen Verbre;.;her«; »wilder Antise­
mit.; .poli.isches Chan",k"n_) (5.90 f.) si­
cherlich nicht auf die Bonner Zeit l sondern 
auf das Verhalten 5ehmitts in der N5-Zeit ge­
münzt gewesen sei n dürften. Indem Noack 
Salis' Wertungen von vornherein als ».Aus­
wüchse und biographische Verbiegungen« 
(5.90) klassifiziert) offenbart er an einer frü­
hen SteIl~ sei ner Unrersuchung, wo er seJbst 
steht. fst es so schwer verständlich: wenn ei­
nige frühere Kollegen nach dem Krieg nichts 
mehr mit Sehmitt zu tun haben wolhen und 
vielleicht in ihrer Absc heu sogar- was Noaek 
an I bnd der gelieferten Zitate nicht einmal 
b('so ndcrs eindrucksvol.l zu belegen vennag­
zur S(:hwarz-Weiß-Malerei neigtcn? Da 
bringt. Noack weit wenigc:r Verständnis für 
das Verhalten der Schmitr-Gegner aue die 
wie die judischen Emigranten, die Schn\lt[ 
nach 1933 als »ausgespien aus Deutschla.nd 
fur alle Zeiten(~ (Rüthers, Entartetes Recht, 
I.Aun., Munchen 1988, S. 1)2 - Taschen­
buchausgabe nach der 2.AuO., 5. 1)) be­
zeichne[c, zu den Betroffenen der Scbmitt­
schen Entglei sungen geh orten, als für 
Schmitt. 
Die Darstellung von Schm.itts Berliner Zeit 
vor der Mach(ergreifung zeugt von den relch­
haltjgen Ko ntakten Schmirt!i in der \Visscn­
schafts- und Kulturszene. Erwähnt wi.rd die 
Beziehung zu Walter Benjamin, dessen 
Bezugnahme auf Schmitt von Theodor 
Adorno bei der Herausgabe seiner Schriften 
unter den Tisch fallen gelassen wurde, von 
N oack zu Recht aJs »Zitierverbot« bezeich­
net (5. I 12). Allerdings sollte angemerkt wer­
den, daß viele derjenigen, die ein »Quasi­
Zitjerverhot« Schmit ts in der Naehkriegs4ei[ 
anprangerten, heute darangehen, Schmias 
Schriften aus der NS-Zeit einem - wenn n.icht 
Zitiervcrbot, so doch - ))Verwertungsverbot( 
7.U unterziehen . Zum Bruch der Beziehung 
zwischen Heller und Schmin, lusgelöst 
durch Schmitts Freund~ Feind~Kategori sie­

rung im »Begriff des Politischen I< , vermißt 
man eine Stellungnahme des AutOrs, HeUer 
hatte nämlich durchaus reche, wenn er 
Sehmiu vorhielt, er propagiere die existen-
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/00 r-ielle Vernichtung des J":cindcs, auch wenn 
SchmiH dies in einem Brief an ihn bcstrcitc[ 
(5. J (9). \X' ie anders sollte es verstanden wer­

den, wenn Schmitt in seiner Schrift äußerte: 
»Die Begriffe Freund. Feind und Kampf er­
halten ihren realen Sinn dadurch, daß sie ins­

besondere auf die reale Möglichkeit der phy­
sischen Tötung Bezug haben und behalt,'n. « 
(5.)) im Text von '9)2 . ). Aut! . der Au sg . 
von (96), Berlin 1991) Selbst wenn man 
Schmitt aber in der haarspalterischen Ausle­
gung seiner eigenen Worte rolgen wollte, 

sollte man von seinem Biographen ein \X/on 
über die praktische Wirkung solcher Satze er­

warten können. Die »Ausscheidung oder 

Vernichtung des Heterogenen« harre Schmitt 

überdies schon zuvor in seiner Schrift über 
.Die geistesgeschichdiebe Grundlage des 
heut.igen Parlamemarismus« propagiert (5. 14 

in der 1926 erschienenen .2. Auf!., un\'cr~ind. 
Nachdr ., 6. AuA ., Berhn 1985). wenn auch 
nicht auf die exis tentieUe Vernichtung von 

Menschen bez.ogen. Als Beispiel werden aber 

die .... radikale Aussiedlung der Griechen aus 

der Türkei« und die »rücksichtslose Türkisie­

rung des Landes« genanm. Noacks Feststel­

lung. daß 5chmim 'pätere .biographisch 
unverständlichen anrisemitischen Ausfälle{, 

nicht auf seinem Verständnis des Politischen 

beruhten (S. 120), scheint auf diesem Himcr­

grund etwas voreilig. 

Noack zeigt auf, daß 5chmitt durchaus eine 
differenziert z.u betrachtende Per~önlichkeit 

war, beispielsweise daran ersichtlich, daß er 

den Kontakt mit »entaneten(( Malern wie 

Werner GiUes und Emil Nolde mindestens 

bis '9)8 aufrechterhielt (5. 1)4). Solche Fest­
stellungen sind durchau s wichtig, um einer 

Dämonisierung Schmitts vOrLubeugen, ver­

lieren aber dadurch betrachtlich an Wert, daß 
Noack die andere Seite von Schmitts Charak­

ter verharmlost. An einigen Stellen seines Bu­

ches scheint cr geradezu die Nachkriegskritik 

an Schmitt als etwas Ungchüriges oder Unge­

reehtfenigtes suggerieren zu wollen, oder ist 

es nur schleclHer Satzbau, wenn er schreibt: 

:.tErnst Friesenhahn • ... der ihn in den fünfzi~ 

ger Jahren wegen seiner Haltung in der N5-
Zeit heftig anackiert hat , sch.reibt ibm 1976, 

alterweise geworden, eine Art Versohnungs­

brief ... (5. 135 , Hervorh. hingefiig t) . 
Interessant zu lesen sind die Ausführungen 

über Sehmius Rolle im Prozeß um dcn Preu­

ßenschlag, auch deshalb, weil man nebenbei 
erfährt, daß auf der anderen Prozc1~sejte ne­

ben Nawiasky der junge Privatdozent Thco-

dor Maunz saß, der - wie wir 't .... isscn - setn 

Mänrelchen bald darauf dem neuen Winde 
zuwendcte. Solche Informationen, die viel­

leicht auch für die Bewertung von Schmins 

Opportunismus von \~ichtlgkeil sind. ver­

mißt man allcrdlngs bei Noack . Maunz lebte 
ja noch, als das Buch verfaßt wurd~, und 

Noack hattc juSt an dcrselben Universität wie 

jener scincn Lchrstuhl gehabt. Die neuesten 

Erkenntnisse über Maunz' Verbindung zur 

rechtsradikalen Szene (stehe Michaelstolleis, 

KJ 4/199), S. )9)-)96) mögen vieLleicht 
rechtfert.igcn. daß man zumindest nicht allen 

(auch Sclunitt nicht), die in der N5-Zeit Kar­
riere machten, vorschnell und ohne Einge­

ständnis ihrer SchulJ verzieh. Daß Schmitt 

allerdings bis 1933 kein Förderer der Natio­

nalsozialisten war, 'wird von Noack u. a. 

durch die noch vor dem Prcußenschlag aus­

gesprochent: Warnung vor der Wahl der 

NSDAP belegt (5. 14). Ob man deshalb pau­
schal davon sprechen kann, Schmiu sei kein 

»Quaniermacher,( der Naz. is gewesen 

(5.154). bängt ganz von der Interpretation 
dieses Begriffes ab. Wenn man nur die ziclge­

richteten Forderer darunter versteht, wird 

man auch Hugcnberg & Co. nicht als Quar­
tiermacher ansehen können. 

Das Kern stück des Buches ist sicherlich der 

Teil über die Zeit von 19))-1945, und so 
sollte es auch sein, denn biographisch gt'5chen 

ist dies der am meisten zur Kontroverse An­

laß bietende Lebensabschnitt 5ehmitts. 
Noack glaubt fes"tellen zu können, daß 
Schmitt sich erSt nach dem Ermächtigungsge­

setz ~,ohne rückversicbernde HinteJgcdan~ 

ken« der ~~Bewegung« zur Verfügung gestellt 

habe (5. 167). Anscheinend als Indiz für den 
n.ichtopportunistischen Charakter von 

Schmitts Engagement gemeint) ist diesc Aus­

sage aber ta"'chlieh ein Beleg für dessen 
Opportunismus. Mit dem Ermächtigungsge­

setz war es klar, daß vorläufig eine Rückkehr 

zu den alten (de01okrati.schen) Verhältnissen 

nicht erfolgen würde. Ergo brauchte man sich 

vor dem Mitmachen auch nicht mehr zu ge­

nieren. Schmitt rechtfertigte seinen Stellun gs­

wechsel später mit Jen Worten: »Ich habc 

Hitler nicht ermachtigt.« (5. 169) Eine solche 
cher von einem Positivisten zu erwartende 

Verteidigung läßt aber eines unbeachtet. Sie 

mag zwar herhalten für eine Gehorsamsha1~ 

tung gegenüber den neuen Machthabern, 

nicht aber für eine ProtagonistenroUe, wie 

Schmitt ~if..! flug.s einnehmen sollte, oder wie 

Rüthers (Carl 5chmitt, S. Bo) es in anderem 
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Zusammenhang bezüglich Schmi" betonte: 
:..>Niemand ist wegen seines Schweigens erwJ 
verfolgt worden. Wer schrieb, wollte - wie 
auch immer - dabei sein.\<: Als Movens von 
Schmins .Berührung< [!J mit dem National­
sozialismus sicht Noack VO r alh:~11l "inteUektu ­
elle Neugierde«, )in teUekrucl.les Abenteurer­
turn « (5.177). Da scheint einer seiner Ge­
sprachspartner auf ihn abgefärbt zu haben, 
namlich der selbstberufene Gralshiitcr der 

Schmimchen Ehre Günter Maschke, der 
Schmins Enga~ement für den Nationalso7.ia­
lismu:> in einem Nachruf verklau~ulj(:rI; 

.Doch S,hmi" woll« den poljuschen Schalt­

zentralen nahe sein, um die Waffen des großen 
Tiers en deta.il zu betrachten. Ein Imperialis­
mus der Neugier ... « (F.A.Z., 11.4.1985, 
S. 25) Die anfängliche, von ihm als .SelbSt­
gleichschaltung« (S. 181) bezeichnete Verhal­

tensweise Schmitts erscheint Noack - mit 
Quaritsch - deshalb als kaum vorwerfbar J weil 
im Frühjahr 1933 noch niemand den verbre­
cherischen Charakter des Regimes habe er­
kennen müssen (S. 18,). Er folgt damit der 
schon fast stereotypen Strategie der Schmilt~ 
Jünger, Schmius Verteidigung an Stellen vor­

zunehmeil, die nicht den Kern des Vorwurfs 
treffen . Es geht nicht um eine anfängliche feh­
leinschätzung des NalionaJsozialismus durch 
Schmitt. sondern u. a. um die Art und \'(Ieise 
seines Engagements rur das neue Regime. 
Das Verhalten Schmins gegenüber seinem 
Kölner Fakultätskollegen Kelsen wird von 

Noack nur gestreift: »Und da ist da auch 
seine Weigerung, einen Brief zu unterschrei­
ben, in dem die Regierung gebeten wird, sei­
nen jüdischen Kollegen Hans Kel.<en zu 
halten. « (S. (85) (Kcl,en, Jer es zuvor ermög­

licht hatte, daß Schmitt von der Handels­

hochschule in Berlin wieder an eine juristi­
sche Fakultät hatte wechseln k6nncn, wurde 
nach der Machtergreifung die Lehrbefugnis 
entzogen. Schmitt war das einzige Fakultär.o;o­
mitglied~ das eine Eingabe ans Ministerium 
nicht unterzeichnete. Siehe dazu Rüthers, 
earl Schmiu, S. 66 H. ) Im gleichen Satz wie 

die Randbemerkung über die Kelsen-Eingabe 
versucht Noack gleich wieder, Schmirts SOll­

nenseire herau sz.ustellen. Schmitt sei bis Ende 
1933 )'wei [er als autonome Person , nicht als 
Funktion des neuen Systems betrachtet « 
worden (S. 185), was er mit einer Reihe von 
Briefen an Schmiu belegt. Seine schlußfolge­
ru.ng: )Schmitt wird durchaus richtig ~geor~ 

tet<<<. (5. 187). Dabei sind djese Briefe, in 
denen u. a. jüdische Intellektuell e schmitt um 

Hilfe und Rat baten, von denen Noaek aber 
nicht zu sa!!en weiß, ob Schmitt sie beanrwor~ 
tete, ehel elll Indiz dafür, wie sehr sich eine 
Reihe von Personen ion Schmitts geistiger Un­
abhängigkeit vom Regime [äuschren. Nur 
kurz widmet sich Noack den Erklärungs­

(Rechtfcrtigungs)mustern für Sehmitts Ver­
halten in der NS~Zeit, wobei er auch die 

Meinung (ohne Beleg, ~emeint ist aber wohl 
Quarirsch) erwähnt, Schmttt habe llin seiner 
Wornvahl derart übertri eben, daß diejenigen, 
die ihn kannten, aus der Übertreibung die 
Persifbge hätten herauslesen können.« 
(S. 187 L) Anstatt das Hanebüchene einer sol­

chen Deutung herauszustellen, heißt es bei 
Noac k schlicht: nDerartige Interpreta[ionen 
scheinen mir den Kern seines Charakters 
nicht zu berücksichtigen .• (S. 188) Weiter un­

ten akzeptiert er im Grunde Schmitrs Einlas­
sung, er habe den die Rähm-Ivlorde recht­

fertigenden Artikel In der DJZ 1934 

(Sp .945-950) gescbrieben , um Hitler zum 
Eingreifen gegen Akrionen zu veranlassen, 
die mit der innerparteilichen Abrechnung 
nichts zu tun gehabt hätten (S. 196). Rüthers 
(Enartetes Recht, 5. 12J) hat die Unhaltbar­

keit einer solchen These bereits deutlich gL" ­
macht und hervorgehoben, Jaß der Aufsatz 
für jeden unbefangenen Leser als "Rechtferti­
gungsplädoyer« verstanden werden mußte. 
Der von Schmins Gegnern inszenierte Plot, 
der im Jahre 1936 zu seinem Sturz. führtt:, he­
nauer zum Verlust se iner Parteiamter, ist 
ebenfalls vOn Rüthers (Carl Schmilt im Drit­

ten Reich) schon wesentlich aufschlußreicher 
als bei Noack anaJysicrt worden . Die beson­
ders infame Veranstaltung des Kongresses 
zum .Kampf gegen den jüdischen Geist« und 

das in der DJZ 19)6 (Sp. 11 93-11 99) abge­
druckte Schlußwort Schmins auf dieser Ta­

gung. die sc inen Ruf als charakterloser Op­
portunist wesentlich mitbegründet haben. 
wcrden von Noack nicht ei.ngehender unter~ 
sueht. Noack »erklän« sic h diese und andere 
Schriften Schmitts (»eno;chuldigt,< sie aber 
nicht) durch den Druck, d1'" es schmitt "(9)6 
geraten erselwinen ließ, sich verstärkt einer 
völkischen und rassist:hen Argumentation zu 
bedienen.« (S. 203) Von Sehmins Einlassung, 
daß er zur Zei t der sS-Kampagne existentiell 

gefahrdet war. scheint sieh Noack an dieser 
StdJe (S.204) vorsichtig zu distanzieren 
( .. Dabei muß offen bleiben, ob er damals -

19)6! - wirklich gefährdet war ... ). A.nschei­

nend iS I er sich aber selbst niebe i.rn klaren, 
wie er die Ereignjsse wercen soU. denn einige 
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102 Seiten später (5.220) geht er offenbar vom 

Gegenteil aus ("Sturz" der wohl nur durch 
Görings Protektion nicht mir seiner Vernich­
tung (' ndcte«). Eine tat. .. ;ichliche Gefährdung 

hatte er im übrigen auch schon zuvo r insinu 
ien (5. '06). Laxheit im Umgang mit den für 

die Bewertung des Schmitt.schen Verh altens 

zentralen Fr:tgl'n zeigt sich auch, wenn er 

nach der Schilderung von Schmins Sturzlapi­
dar fesrstellt:»D:lmir ist der Abschnin inten­

sivster Verflechtullg mit dem Nationalsozia· 

lismus becndet.« (5.206) War er das tatsach­

lieh? Hatte Schmi[ts »ncues Wirkung~gcbie[« 

im Völkerrecht wirklich nichts mehr mit na~ 
tionalsoziaLisüscher Policik LU tun? F.inl~ schI' 
zwe ifelhafte These, selbst wenn man Ben­

dersky (a. a. 0., 5.259) zustimmt, daß 

Schmitts Großraumtheorie nicht den glei~ 

chen rassischen Zu:-t:!miu hatle wie Hiders 

Lcbcnsraumtheo rie . Mehr als Noacks Äuße­

rung. die zu assoziieren scheint, daß Schmiu 

sich !idbst vom Nationalsoz,j;dismus lossagte, 

trifft die Darstellung Rüthcrs' (Entartetes 

Recht, 5. '54) den Kern: .. Nicht er hat sich 

1936/37 vom Nationalsozialismus abge­

wandt. Ein Teil der NS-Mach,habcr harre 

sich von ihm abgew:tndt. Er wurde Opfer sei­

nes zu stürmischen Ehrgeizes ... {( 

Das Verhalten Schmius im Nationalsozi3lis~ 

mus einem Resümee umerz iehend, lehnt 

Noack die gängige These . Schmitt sei cin 

prinzipienlosl'r Opporcun.iSt gewesen, ab 

(5. zo8). Allerdings nimmt seine vers implizi­

fizierte Fragestellung, ob Schmitts Charakter 

grundsätzlich opportunistisch gewesen sei, 

die negative Antwort vorweg. Wenn man 

Schmitts Verhalten in der NS-Zeit als charak~ 

terlosen Opportunismus beurteilt, muß man 

damit indes keineswegs ein Urteil im Sinne 

»etnmal Opporrunist, immer Opponunist(( 

fä\.len, wie Noack suggeriert (5. L08). Daß 

Sch miu nicht immer OpportuniSt war, zeigt 

bereits, daß er nicht willens war, dem neuen 

(demokratischen) Regime nach dem Kri eg 

auc:"} nur annähernd die Referenz zu erweisen 

wie dem. N5~Regime in seinen Anfangsjah­

ren. Hatte sich die verfassungsrechdiche 5i­

tuation für ihn hier nicht in einer verglcich s­

weise fundamentalen Weise gewandelt wie 

nach dem Ermächtigungsgesetz? Noack fin­

det die ErkJärung für 5chmitts Verhahen eher 

in einem Überlegenheirsgcfühl (5.208) und 

einer .politischen Weltfremdhei,,, (5.209). 

5chmins Einlassung vor dem Nürnberger An­

kläger Roben W. Kempner, er habe aus seiner 

Verquickung mit dem Nationalsozialismus 

»kei nerlei materiellen oder karriercm ~ßjgen 

Von<il gezogen » (5. 244), läßt er ohne weiteres 

durch ge hen, obwohl er selbst a,n anderer5telle 

seines Budles (5. ,88) festgestellt hatte, daß 

das neue Regime 5chmitt dOls gebracht habe, 

was das alte ihm vorenthalren babe, namlich 

d en Lehrstuhl an der (renommierten) Berliner 

Kai!ier· Wilhelm-U nin;r!-.ität, und daß er au­

ßerdem von Hemlann (;ilring zum Preußi­

schen Staatsrat ernannt worden sei. Von einem 

BiogrOiphen solhe man erwarten kbnncn j daß 

er solche losen Enden der von ihm ermittelten 

Faktcn zusammenknüpft. 

Das Kapitel uber Se hmitts Leben nacb '945 

wahn etwas mehr Distanz. zur Schmitts 

Selbstanalyse hzw. »Selbs[mystifikation« 

(S.1~6). Schmitt sei der Meinung ge'wesen, 

daß, solltc cr versagt haben, sein Versagen 

durch die pcrsonliclrc Gefährdung im Jahre 

'9)6 bei Jen Attacken der 55 und dureh sei ­

nen Kriegs)!.l!fangenlagcraufenthalt na~h dem 

Krieg aufgewogen soi (S. 255 f.). Die lir.<.lehe 

von Schmitts »Unhußfl'rtigkeit« sicht Noack 

darin, daß Schmi" sich nicht schuldig fuhlte 

(5. z 5 8). Schmitt h,be sich als »Gejagter« ge­

sehen, gar als . Gepf.,hl«r. in der Nachfolge 

Christi (S. 26)). Eine solche SeJbsteinschilt­

zung scheint geradezu parhologisch. Noack 

spricht zuruckhaltcnder davon , daß S("hmitt 

zu Bildern gegriffen habe, .d ie er bei kühlem 

Verstande nicht veramworten konnte.« Eine 

weItere Kostprobe 5chmiuscher Nach­

kriegspsych e aus dem Jahre '950: ·,Die De­

serteure erklären die I-rontkampfcr zu Feig­

lingen .. d ie Da\'onl:iufer erklären die 

Statthalter zu Mirlaufern .« (5. l64) Aus dem 

gleichen Jahr stammr die Äußerung. daß er 

nicht authören könne höflich z u sein, wäh­

rend um ihn herum »erst die Nazis und dann 

die Entnaz ifizierung lman beachte den Ver­

gleich) ihre Fußplattler aufführten ... « 

(5. z69) Wahrend in diesem Buchabschnitl die 

Wlgenburgmenca.li(ät Schmjus gut zum Aus~ 

druck kommt, ist die akademische Rezeption 

Schmins nach dem Kriege.: N03Ck nur eine 

')Andeutung« wert, sprich einen Absatz 

(5. l87). Er interessien sich mehr für die 

feui.IJl'wnis rischen Aspekte in Schmitts 

Naehkriegsdasein. Dnu gehort sicherlich 

dc.<;~en Selbstcharaktt:risierung als »chris tli­

cher Epimctheus(, und daß er das s~uc rl ~ ndi­

sehe Plettenberg, sein~ Heimats tadt und sein 

Refugium, ,,53n Casciano «( nannte nach dem 

Ort, an dem Macchiavclli im Alter Zuflucht 

vor Verfolgung fand und seine »Discorsi« und 

seinen .. Principc(( schrieb (5.296). Besonders 
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liebte es Schmitr, sei.ne Situation im Dritten 

Reich mit der des Kapitäns »Benito Cereno « 

im gleichnamigen Roman Melvillcs zu ver­

g1eicben (5. 197). Dessen Schiff war VOn den 
an Bord befindlichen Sklaven in ihre Gewalt 

gebracht worden. Der Kapitän eines vorbei­

fahrenden Schiffes konnte sich das merkwür­

dige Verhalten des anderen Kapitäns nicht 

erklären, bis es Benito Cereno schließlich ge­

lang, von Bord zu springen. Dieses Schmiu­
scbe Selbstbildnis ist ein Musterbeispiel für 

dessen verfehlte Aufarbeitung seiner eigenen 

Vergangenheit. Schmitt ist nicht gezwunge­

nermaßen, sondern aus eigen~m Antrieb i.n 

die Fänge des NS-Regimes geraten, und im 

Gegensat~ zu Cereno hat er den 5pruog von 
Bord nie gewagt. 

Noacks Schlußbetrachtung startet erneut mit 

einer verfehlten Fragestellung ("Gehört Carl 
Schn1itt in das Reich des Bösen oder in das 

Reich des Guten oder zumi.ndest Akzepta­

blen«), einer Frage, die Noaek nicht beant­
worten wiH, weil ~ ie genilu auf die Sehmitt­

sehe Freund-fei.nd-Unterscheidung ziele 

(5. j04). Bei jeder kritischen Hinterfragung 
des Schmittschen Verhaltens den Kritikern 

eine Freund-Feind-Sichtweise zu unterstel­

len, ist übrigens typisch für eine Reihe von 
Schmitt-Apologeten. Auch Schmitt hat dies 

hin und wieder getan, z. B. gegenüber HeUer 

(Bendersky, a .•. O., S.9j). Man muß sich 

fragen, ob die Schmitcianer sich dabei immer 
der ursprünglichen Schmitts(hcn Unterschei­

dung zwischen persönlichem feind (immz.· 

ms) und öffentlichem Feind (hostis) treu 

bleiben. Die eigentlichen Fragen, wie Carl 
SchmittS persönliches Verhalten im National­

sozialismus zu werten ist) ob seine Theorien 
für die damalige Zeit und - für uns noch 

wichtiger - für die heutige Zeit adäquat warcn 

bz.w . sind, '\verden von Noack offengelassen. 

Trotzdem hat das Fasziniertsein von Sehmin 
für ihn einen Namen: ., Es ist die Ästhetik der 
Argumentation, .. . Carl Schmitts Begriffe 

sind ... in Begriffe gepackte Mythen .... Bil­

der ergreifen uns dann, wenn sie stimmig 
sind. Scine Bilder waren stimmig .... Dieser 

Jurist , der über seinen Verstand an die Bilder 
kam, fand Chjffren der politischen Existenz, 

die um wirksam z.u werden, beim Empfänger 
n.icht erst den Umweg über das Gehirn su· 

ehen mußten .• (5. j 11 f.). Das Buch Noacks 

schließt also, wie es begann: feuilletonistisch­
verbrämend. Der Autor zeigt sich als Bewun­

derer der SehmittSchen Sprache. Gerade auf 
dieses Kriterium ziehen sich seine Anhänger 

ja oft zurück, wenn man sie nach der Schmilt­

sehen Faszination befragt. \Venn das der ei ­

gentliche Punkt ist, ,0Ute man Schmitt aller­
dings zukünftig in literarischen Magaz.inen 

diskutieren, anstatr ih.n mit dieser nebulösen 

Begründung für den heutigen jurislisch.poli­

tologischen Diskurs zu Cntmolten. 

Noack hat mit seinem Buch nicht viel zur 

KJärung der umstrittenen Person Carl 
Schmius beigetragen. sie in mancher Hinsicht 

sogar verzeichnet, und - WilS bei einem Poli ~ 

tologen noch erschreckender ist - nicht ein· 

mal die politischen Implikationen von 

Schmitts Leben und Werk deutlich genug 
herausarbeiten können. So ist sein Buch denn 

so, wie er es im letzten Satz selbst eharakteri· 

sien: "Und deshalb diese Biograpbie, die 
nicht vorgibt, den GeheimnisvoUen zu ent­

schlüsseln, sondern sein Leben er.lählt - was 

immer die Historiker unter lerzählen< verSte­

hen ruö~en." (5. j 12) Damit hat Noack seine 

Aufgabe allerdings gründlich verkannt. Von 
einer historischen Aufarbeitung, die eine so 

wi chtigc Periode wie die des Nationalsozia­
lismus betrifft, cnvarten wir nicht, daß sie 

Geschichte[n) erzahlt, sondern eine kritische 

AnaJyse. Eine diesen Erwartungen gerecht 

werdende Biographie Carl Schmitts harrt 
weiter der Re.lusierung. Der nächste Versuch 

sollte allerdings be~scr von cinem Nachgebo­

renen gestartet werden. Wichtiger aber noch 

ist, daß sich ein solcher Biograph frei macht 

von dem unguten Einfluß der notorischen 
Schmi tt-Apologeten . 

Manfred H. Wlegandt 

H. Heinnchs, H. Fran,kl, K. SchmalL, 

M. SlOlieis (Hrsg.), Deu!Scbe }Imsten Jüdi­

scher Herkunft, CH. Beck 'sche Verlagsbuch­

handl,mg, München 199J, 866 Seiten, 

/4 8,- DM 

Juristen lassen sich in unterschicdlichste 
Gruppen unterteilen: In Pra.xis- und Theorie­

juristeni in Strafrechtler, ZivilrechtIer oder 

diejenigen, die sich dem öffentlichen Recht 
verschrieben haben. Es gibt die Minderheit 
der ,.streitbaren Juristen« , die für eine 

Rechtsentwicklung von unten eintreten und 

auf der Seite derjenigen stehen, denen das 

/°3 
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1°4 herrschende Recht zum Unrecht ausschlägt. ( 

Andere stellen ihre Strcitbarkeit als Kronjuri­
sren in den Dienst der jeweiJs Herrschenden. 
Oft sind die Grenzen fließend. 

Inhalt des hier zu besprechenden Bandes sind 
43 Lebensbilder von bekannten und weniger 
bekannten Juristen jüdischer Herkunft, die 
sich zwischen den Anfängen des 19.Jahrhun­
dens und dem Ende der Weimarer Republik 
um die Wissenschaft und/oder Pra.;xis des 

deutschen Rechts besonders verdient ge­

macht haben (5. XI). Den Rahmen für diese 
Portraits bilden drei Querschninsbeiträge: 
R. Rürup liefert cingangs einen Überblick 
über »Die Emanzipation der Juden und die 
verzögeree Öffnung der juristischen Berufe Ci 
(5.1-25). P. Landaus Gegenstand ist eine fast 

cnzyklopädische Darstel.lung der . Juristen 
jüdischer Herkunft im Kajserrcich und in der 
Weimarer Republik - (5.133-213). Und ob­
wohl in dem Buch bewußt mit dem Jahr 1933 
eine Grenzziehung vollzogen wird) setzt 
W. Benz, seines Zeichens Leiter des Berliner 
Zentrums für Antisemitismusforschung. 
nach dem Aufsatz über den sreUvertretenden 
HauptankJäger der Nürnberger Kriegsver­
brecberprozesse. Roben M. W. Kempner. 
den Schlußpunkr mit seiner Schilderung über 

den Weg .. Von der Entrechtung zur Verfol­

gung und Vernichtung. Jüdische Juristen un­
ter dem n:ttionalsozialistischem Regime« 
(5. 81 3-85'). 
Geboren wurde das Projekt aus dcr Idee 

heraus, den überproportionalen Anteil jüdi­
scher juristen , welchen diese an der Entwick­
lung des RechtS bis zu ihrer Verfolgung und 
Vernichtung im nazifaschisr.isehen Deutsch­
land besaßen, der Vergessenheit z.u cmrei­
ßen (5. IX. XIII). Zugleich wollen die 

Autoren des Buches auf ihrem ureigensten 
Feld einem Antisemitismus entgegentreten, 
der heute wieder unübersehbar sein Haupt 
erhebt. 

Zweifellos: Die vier Herausgeber haben unter 
der Mirwirkung von 44 weiteren Aur.oren ein 
Werk im besten Sinne des Wortes vorgelege. 
Unter Berücksichtigung der ausgebreiteten 
und verarbeiteten Material- und Quellenfülle 

kann getrost von einem Kompendium ge­
sprochen werden. Doch besteht in dem ge­
wählten Einteilungskriterium der »jüd ischen 
Herkunft. gleichzeitig das konzeptionelle 

T-Iauptproblem der ak.r ibi sc hen Arbeit, mit 

I Vgl KrillsclH: Ju:ui:t. (Hrs .), Sirtilbu(' Juri~tcn . Eme :m­
Jt.:fC Tradiuon, B.ldtn-B:uJtn 1988, S. 11 

dem sich die Herausgeber auch im Vorwort 
auseinandersetzcn. Dieses liegt in dem Ein~ 
wand, die Eint.eilung beruhe auf den durch 
den Antisemitismus hervorgebrachten Vor­
stellllngen und übernehme quasi wider Wil­
len desse n Abgrenzungskriterjen; nur jetzt 
unter um gekehrten Vorzeichen. Dem wird 
entgegel1~e)ulten, daß derjenige, der die von 
Menschen jüdischer Herkunft für unsere Ge­
sellschaft und Kultur erbrachten Leistungen 
würdi~en wi ll . kei ne andere Wahl habe. als 
sich aur die Abgren1.ungskriterien des Antise~ 
mitismus einzulassen (S. X). 
Aber das Resultat djeser Auffassung ist auch, 
daß in diesem Buch völlig gegcnsätzliehe Im­
pul<e für die Rechtsenrwicklung und inhalr­
lich gänzlich diametrale Leiswngen) erbracht 
von unterschiedlichsten Persönlichkeiten, 
ul1vermUtelt gewürdigt werden. Beispiels­
weise folg~n hintereinander die Lebensbilder 
vOn Eduard Gans (t797-1839). dem aufmüp ­
fi g,«n aller Linksht·g.haner und Mitbegrün ­
der als auch zeirweil.igen Präsidenten des 
Vereins für Cultur und Wissenschaft der J u­
den. und Fried rich Julius S",hl (1801-1861). 

dem PhIlosophen der Hl5tomchen RechlS­
schule. 
Gans, dessen Interesse mehr der Verbesse­
rung als der Darstellung des gehenden 
RechlS. mehr der RechlSpol iti k und -kritik 

als der Dogmatik galt (5. 51). legte in seinem 
Werk Bausteine fiir ei ne radikale Rechtsphi­
lo.sophic. Zwangslaufig attackierte cr uner­
bitdich die Historische Rechtsschule und 
deren Haupt: Friedrich earl VOn Savigny 

(5.48). um der scheinbaren Entpolitisierung 
durch diese Schule entgegenzuwirken und 
den engen Rahmen, in den diese das Recht 
einschloß. zu sprengen (5.54). In seinen Na­
turrechrsvorlesungcn an der Berl.iner Univer­
sität gab er dabei den Hegelscben Positionen 
eine ungewohnt "progressive« Note (5.5 r), 
die aber leider in dem Aufsatz nicht weiter 
brnallnt wird. Jedoch zumindest in zwei 
Punkten ist Gans über seinen großen Lehrer 
hinausgegangen: Emerseirs began.n er, die 
Thesen Hegds mit denen Saim-Simons zu 
amalgamieren. Das gipfelte wiederum in der 
Fesrstellung. daß gegen den Zustand der Un­
freiheit, der sich im Gegensatz von Herr und 
Knecht, Patrizier und Plebejer zeige, nur das 
Mittel der Vergesellschaftung belfe. Anderer­
seits ist dies die Bedeutung der politischen 
Opposition. dje Gans fü r das Verfassungsle­
ben der Völker sah: .Har der Sraar es Dicht 
mit der Opposition zu tun, so verfällt er in 
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Faulheit<.:, I Von diesen Gansschen Einsichten 

aus läßt sich die Brücke zu zwei weiteren Ju­

risten jüdischer Herkunft aus jener Zeil 

schlagen l die als}IH·ist.l . .' n im vorgelq~ten Opus 
gar nicht oder nur marginal Erw:ihnung fin­

den. Der eine, Karl Man< (1818-1881), er­

schloß sich Hegel erSt durch die Brille der 

Gansschen lnterpret3tion und stellte die 

rechtliche und polüische Gleichstellung der 
Juden ebenso i.n den Kontext der menschli­

chen Emanzipation.} Der andere ist der pro­

movierte Jurist Heinrich Heine (1797-1856), 
wie Gans ein erbitrerter Gegner der Histori­

schen Rechtsschule, der sich immer wieder zu 
bemerkenswerten juristischen Einwürfen 

hinreißen l.ieß.' 
Die berufliche Laufbahn von Gans, der nach 

Sigmund Zimmern (1796-18;0) einer der er­
sten Rechtsprofessoren jüdischer Herkunh in 

Deutschland wurde l ist symptomatisch für 

die widersprüchliche, von Rückschlägen be­

gleitete Emanzipation der Juden als Bestand­
teil der leidvoUen Rechts- und Verfassungsge­

schichte in diesem Land. Nachdem Gans die 
PromOtion in Berlin verweigert wurde, bean­

nagte er - mittlerweile im liberaleren Heidel­

berg glanzvoll promoviert (t8 19) - die Zulas­
sung zur akademischen Laufbahn beim preu­

ßischen Kultusminister Altenstein. Die 
Rechtslage schien mit dem Emanzipations­

edikt von 1812, ResuJIaI des mit der Nieder­

lage Napoleons verknüpften Sieges der Re­

form partei in Preußen, günsrig, da diese 
Reehtsvorschriit den Juden ausdrücklich die 
»akademischen Lehr-Ämter. öffnete. Jedoch 

wurdt! das Gesuch [812. auf der Basis einer 

königlichen Kabinettsordre (»Lex Gans.) , 
die den Gesetzestext näher •• imcrpretierte((, 

abgelehnt. Weichen Anleil an der Ablehnung 
des Gansschen Ersuchens sein Gegenspieler 

Savigny mit seinen antisemitischen Ausfällen 
hatte. kann heute im Original nachgelesen 
werden.! 

: N. Wuuk, EduJ.rd G .1n$ (17??-IS}9): H~chln('r - Jud e 
- Europ.cr. Tc te und Dokumente, FI"3n.kfurt 

a. MJ ßcmlNcw York/P3.rIS 199 1, S. H, lS~; ~J. auch 
eben da, S. 1S, :9. 1~6: H Klenn<:'r . Deulsche RClChhp hllo­
sophle im 19·Jahrhunderr, Ilerlm 1991, S. I 5J r. S. 1 S8. 

} Vgl. N. Wa.,2.c k (rn. : ), S. 40.; \lgl. ;'luch M:l,TX/En,ds . Ge­
S'~mtausg.).lx: ( MEG A), Bd.I/.z, Berun 1982, S_ J-4I - 16S , 
S. IH. 168. 

-4 Vi:.I. belsplels wei.se ,um Strafrecht H. Heine, Slml!lchCl 
'l);lcrkc, bCr'l llsg. von [! Eb lt:r, Bd.6 Leipz ig 18S9, 
S. 4z6-"Pi ." gl. :auch H. Kk nn(' r, Zur Stellung Heinrich 
Ht:in~ UI der Gt'lochlchtc d('T Sl:latS- und Rechtstheone, 
1Il: 51:1:11 und Rechr, 6 / 1956, S. 696 ff. 

S Vgl. H. Klm ncr/G. Obe(~Oncr. ZWC1 S;I\I;gny-Volcn uber 
Eduud G,lnJ nebst C hro oologi c \lIld Blbho~r.aph,e, in: 
TOpO$ , li"}, S. U}-1.48. 

Damit war das preußische UniverSitätswesen 

(und das Schulwesen) auf der Ebene der Do­

zenten für die Judell wieder fest verschlossen 

(S. 19). was ganz der restaurativen Entwick­
lung und Grundstimmung seit 18 I 5 ent­

sprach (5.9). Bis in die vierziger Jahre des 
19.Jahrhunderts ist zu beobachten. daß den 

Juden in Deutschland eher Rechte entzogen 

als zusiitzljch gewährt wurden (5.13). Auch 

die Revolution von 1848/ 49 brachte nicht den 
anhaltenden Durchbruch. Doch erhöhte sich 

zwischen 1848 und 1870 sukzessive die Zahl 

der jüdischen Jurastudenten (5.134 f.). Aber 

erst 1869 wurde gesetzlich der Weg in die 
Rich«rlaufbahn für Juden eröffnet. Trolz­

dem unterlagen sie weiterhin Zurücksetzun­

gen (5.142 fL). Von daher nimmt es nicht 

Wunder, daß vor allem mit der Freigabe der 

Advokatur (1878) jüdische JuriSten sich ver­
stärkt als Rechtsanwälte n_iederließcn6 

(5. 131 f.). So spiegelt sich in der Geschichte 

der Judenemanzipation in Deutschland, wie 

sie in den erSten beiden übergreifenden Dar­
stellungen nachgezeichnet wird. etwas wider 

von jenem unrevoJutlonären - anders als in 

Frank.reich nach 17891 - hislOrisehen Auf­

st.ieg der Bourgeoisie zu (offener) ökonomi­
scher und (verdeckter) politischer Macht un­
ter dem Schutzmantel monarchischer lnstitu­

tionen. 

Noch weit in der zweiten Hälfte des t9.Jahr­

hunderts beStand für Juden die einzige 
Chance für eine juristische Universitätskar­

rierc i.n der Taufe (5. 134), die Gans beispiels­

weise im gleichen Jahr wie sein Jugendfreund 
Heine (1821) in Paris vollzog. Der Auffas­

sung. daß sich Gans vom Christen rum ange­

zogen fühlte (5.48 f.), kann schwerlich ge­
folgt werden_ Anpassung oder subversives 

Verhalten? Das wäre wohl eher die Frage. die 

nicht erst heute Aktualität besirzL Die Gans­
schen Schriften und Vorlesungen sprechen da 

cine deutliche Sprache. Und Gans blieb auch 

dem Anliegen der Juden treu~ Nicht nur 
darin untena:hied er sich von seinem Nach­

folger auf dem Berliner Lehmuhl. Denn Stahl 

war ein prinzipteller Gegner jeglicher Eman­
zipations- (aber auch Restaurat_ionstheorie!), 

der das streng monarchisch-legitimistisch 

zentrierte Bild eines Rechtsstaates auf christ­
licher Grundlagc entwarf und als Politiker um 

dessen Durchsetzung in der preußischen Re­

Staurationsepoche kämpfte (5.59). 

6 Vgl. luch dir: Lc~nselHmerunßcn dC$ Rl."<hu:anw3.lts Paul 
Muhs;nn (reh b:n t in Mensch lcw($cn, 8.:(1111 1989). 
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106 Aber auch für das Kaiserreich und insbeson­

dere die \Veimarer Zeit lassen sich solche, in 

Rjchtungskämpfe verwickelte Antipoden be­

nennen. Herausgehoben werden soll hil.'r nur 

auf der einen Seite Erich Kaufmann 

(r88C>-I972). der seine Dissertation zu Stahl 

schrieb und noch im letzten Weltkriegsjahr 

(1918) mit fragwürdigen A rgumenten eine 

Lanze für den nichtparlamentarischen Kon­

stitulialjsmus brach (5.697). In der in den 

2QCr Jahren gefühncn Diskussion um den 

Gleichheitssatz (Art. 109 Weimarer Verfas­

sung) im Zusammenhang mit legislativen 

Enteignungsakten (') stellt Kaufmann die 

Bindung des Gesetzgebers an den GJeich­

heitssatz als eine vo~lig selbstverständliche 

Forderung heraus (5.700). Dahinter verbirgt 

sich jedoch - was in dem Aufsalz zu Kauf­

mann nicht problematisien wird -, daß die 

»Gleichheit vor dem Gesetz«, die der Rechts­

positivismus als Anwendungsgleichheit für 

alle rechtsanwendenden [osranzen und zen­

trales Moment formaler Rechtsstaat!.ichkeit 

sah, nun zuerst an den Gesetzgeber und nicht 

an Exekutive und Verwaltung adressiert 

wurde. Die Konsequenz solchen Denkens ist 

eine in Ausubung eines vindizierten richterli­

chen Prüfungsrechts geführte Justizkontrolle 

darüber, ob sich der inzwischen demokrati­

sche Gesetzgeber in den Bahnen des Glcich­

heitsgebots be\vegt. Danach beansprucht die 

Justiz, die mit der Wahrung »höhcn.~r«, vom 
sozialen VeneiJungskampf abgehobenen 

Rechts betraut ist, eine hohcrrangige Legal.i­

rät gegenüber dem Gesetzgeber. Denn zu­

gleich unterlegt Kau fmann dem Gleichheits­

satz einen neucn Inhalt, wodurch die Relati­

vierung positiver Gesetze durch höheres 

Recht möglich wird. Damit entwirft Kauf­

mann, der Forderungen nach Herstellung 

materieller Voraussetzungen der Chancen­

gleichheit ablehnt, eine theoretische Argu­

mentation für die Beschränkung des gesetz­

geberischen Einflusses bezüglich von Emeig­

nung.sakten und ähnlichen Interventio­

nen.? 

Der bald herrschenden konservativen Staats­

rechtslehre und ihren verschiedenen Strö­

mungen, die durchaus einen intellektuellen 

Anteil an der Auflösung det Weimarer Repu­

blik besitz,en, stand eine Reih e sozial- liberaler 

und sozialistischer Staatsr·echder gegenüber, 

7 Vgl. J.us ruhrllchcr I. />.hUi , E IlI """ II:klu lI~ lind Funkll ön:f­
wU1dd der 11 .. : on(' des 1JU f'Unfu:hcn Rcehtl'~ l;lltes . m. 
M Toh ldipur (Hrsg.). Der bur,scrllchc RC'Cht$..mm , Pr ,I, ilk­
(un .I. M. 1'J7~ . Bd.l, S'40ff. 

von denen einige herausragende Köpfe jüdi­

scher Herkunft sind. Leben und Werk von 

Herrnann Heller (189'-'933) und Hans Kel­

sen (1881-1973) werden dabei in ausführli­

chen Artikeln in diesem Buch beschrieben. 

Andere, wie der Autor d es »Doppelstaates« 

Ernst Fraenkel (1898-1975) oder Franz 

L. Neumann (190C>-1954). finden keine b· 
wähnung. Gerade Heller ,.ählte. anders als 

die meisten Verfassungsrechtler, die der Re­

publik distanziert oder gar feindlich gegen­

überstanden, zu den wenjgen verbssungs­

treuen und republ.ikanisch gesinnten Staats­

rechdern von Weimar (S. 767). Aus der Kritik 

des ,)ökonomischen Liberalismus{( heraus 

ging sein Verständnis von der »Gleichheit vor 
dem Gesetz« uber die formale Rechtsgleich­

heit (ohnr.! diese damit auszu.hebeln!) hinaus 

und zielte auf eine gerechte Teilhabe derer, 

die den ungleich verteilten Reichtum gemein­

sam erarbeiten und auf eine »Berücksichti­

gung der Lebenszwecke Aller« (5.774). Hei­

ler suchte nach Möglichkeiten, den liberalen 

in einen sozialen Rechtsstaat, dessen Begriff 

er prägte, weiterzuentwickeln und dabei die 

Instrumente des Parlamentarismus und des 

Rechtsstaates zu nutzen. Insbesondere im 

Beitrag über HeUer, an dessen Intentionen 

auch ursprünglzch das Grundgesetz mit der 

Formel vom »demokratischen und sozialen 

Rechtsstaat« (Art.28) anschloß'. wird die 

Aktualität früherer theoretischer Überlegun­

gen herausgearbeitet (S. 775 f1.). 

Aber möglicherweise gewinnt der Band auch 

aus dem aufgezeigten Kontrast heraus seinen 

besonderen Reiz und ei.nen Zugewinn an 

Qualitat? Zeichnet das Buch doch ein facet­

tenrcjches Bild der widersprüchlichen deut­

schen Rechts~ und Justizgeschichte über an­

derthalb Jahrhunderte, an denen Juristen 

judischer Herkunfr9 in verschiedenster Art 

und Weise mitwirkten, Landau unterstreicht 

in seinem QuerschniHsheitrag, daß die Mehr­

zahl der jüdischen Juristen durch ein mit 

weltbürgerlichen Ideen verbundenes lebhaf­

tes deut sches Nationalgefühl, eine Synthese 

von Weltbürg@num und Vaterlandsstolz ge­

formt waren (S. 212). Diejenigen von ihnen, 

.8 D;l l l ~ Im me r ll1Xh IC-Kns w .. rt W. Abendroth . Der de mo· 
knl..llcht: und ~ (l ~a.IC" RC"duUllUt aü pol HlJChcr Au(trag, 
In: M. Tohldlpu r (1-I!"'Sg.) (Fn. 7), S. 115., rf. 

9 Vgl Sllt lioehkcJI und Str.lrrcdl( - Gq;('ll- Ent wuri 'tu d.:n 
Stn!bnllnl rn Un&c:u des ArntbChcn J: nl~' ur{.s l;!n4;:$ Allgc:­
mC"l nrn D~I.S"hc:n Stn r&6('t"Zbuch~$ ulw:r &~h lrt hlh c.hc 
und mll dem Guchlcchulcbt: n In Zunmmenb:wc St c: ~ 
hendl: l-bndlunß;t'fl , h1'16. vom Km r:11 rur Rdorn'l d("s 
St :ouls lr.l (,c, hlJ, Ik rJlIl 19J.7. }\4\ dln l'lII Emwu rf wa.r 
HJllcr u .I . m:aßf; ch hch heldlSI. 
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die sich politisch engagierten. taten dies vor­
rangig in der SPD. Sie waren aber auch unter 
den »streitbaren Juristen« eine - wenn auch 
nich, besonders große· Minderhei, (5. XII). 

Und natürlich bedeuret eine Auswahl auch 
VerLieh" der durch die profunden Über­
sichtsdarstellungen kompensien werden 
sollte. Trotzdem sollen hier neben den bereits 
erfolgten Ergänzungen wenigstens noch drei 
Namen angeführt werden: einmal der unbe­
queme Querdenker und l.is1.t-Schiilcr Kun 
Hiller (1885-1972), der sich wie Johannes 

Werthauer (5. '901.) mit subStantiellen Bei­

trögen in der Strafrechtsreformdcba"e von 

linksaußen zu WOrt meldete. Zum anderen 
wäre der Keoner des Sowjetreclus und 
Rechtsanwal, Heinrich Freund (1885- 1948)>0 

<u nennen. Schl.ießüch ist auf den 19J7 in 
der Sowjerunion ermorde,en Fel;. Halle 

(t884-19)7)", den Syndikus der KPD­

Reichsragsfrak,ion und scharfen Justi2kri,i ­
ker, hinzuweisen. Berücksichtigt man dessen 
Arbeiten und die von Emil Julius Gumb el 
([89[-1966). so kann natürlich die verdit.!nst~ 
volle Schrih von Moritz Liepmann 
(1867-1928) zu den . Kommunisten~Prozes­

sen . (1928) nich, als erste Analyse des politi­

schen StraJrechts aus der Fe.der eines oeut-
sehen 
(5. 189). 

Autors cliarakterisien werden 

Gerade die politisch gegen die faschistische 
Gefahr agierenden Juristen jüdischer Her­
kunh waren die ersten. die nach dem 
lS.l. 1933 von den Nazifaschisten verhaftet 
wurden und/oder auf der Grundlage des Be­
rufsbeamtengeset:les oder des Recht.sanwalts­
gesell.es ihren Beruf verloren, in die Emigra­
tion gezwungen wurden bzw. die ersten 
Ausbürgerungslisten "z.ierten«. Später 
machte die Ausgrenz.ung. Diskrimimierung 
oder Vemichtung kaum mehr vor einem jüdi­
schen Juristen halt. Ein Prozeß, der auf be­
stimmten Feldern einherging mit dem Um­
bau der Rechtsordnung und des Rechtssy­
stCms. BCllz beschreibt diese Enrwicklung, an 
der sich viele Juristen aktiv beteiligten, von 
der Reichstagsbrandverordnung, über das Er­

mächt.igungsgeSe\ z, die Aufhebung des 
Rückwirkungsverbots. die Nürnberger Ge­
setze bis hin zu den auf jeden rechtsstaatli-

10 Vsl. R. Ko~w;ahrlG.Qullnzsch, V~c.hollcn 111 der Ge· 
schlchrc- Vom SchlCksll dej Ha nnch Freund und seiner 
W<;rKt· , in: Rc:<hr 111 OSt und \'(Inl , , 11919. S 166 f( 

II Vgl. " Schoncburs. MnlKhe:n~chtc, $t",frceht und Ar· 
bCllubcwq;ung. In : Phllosophu!' dc~ Rcchu und d;u 
R ... .:hl der Philosophlc, rnnkfun il . M./ Bcrl lnlUl!m 
199:1, S. 8t (f. 

chen Schein verzichtenden Deportationen 
und Massenmorden . Der Protest ihrer Kolle­
gen gegen diese barbarischen Praktiken hielt 
sich von Beginn an in Grenzl.!ll und ver­
stummte bald völlig (5. 8281.). Die willige 

Hinnahme dieser Politik durch die überwie­

gende Mehrheit der St.ndesgenossen finder 

Benz zu recht noch erschreckender als jene 
Maßnahmen selbst. Ein weiterer Grund, an­
gehenden und etablierten Juristen dieses Le­
sebuch der deutschen Rechtsgeschichte und 

Rcch[skultur der letzten zwei Jahrhunderte 
anzuempfehlen. 

Vo/kmar Schöneburg 

D .. Quoten[rage - Dogmatlk und Dogmatis­
ml'{s der ßefiirworter- .md Kritikerinnen. Be­
sprechung von: 

SI.bylle Rtul5ch, Frauenquote und Männer­

rechte, Baden-Baden 1991; 
Ute Sackso[sky, Das Grundrecht auf Gleich­

berechtigung. Eine rechrsdogmatische Unter­

suchung .u Artikel) Ab,,,. 2 des Grundge­

setzes, Baden-Baden 1991; 
Bemd Gräfrath, Wie gerecht ist die I'rauen­

quote? Eine praktisch-philosophische Unter­

suchung, Würzburg '992; 
Beate Ross/er (Hrsg.), Quotierung und Ge­

rechtigkeit. Eine moralphilosophische Kon­

troverse. Frankfurt/M.-New York 199). 

I. Ein Plädoyer [ur mehr Philosophie In der 

Verfasmngs1tllssenschafl . 

Die Einführung von Frauenquoten stellt dic 
Grundrechtsdogmatik vor völlig neue Aufga­

ben. Er$[mal~ gehl es im Verfassungs recht 
nicht um die Gleichberecht.igung von Indivi­
duen, sondern um die Gleichstellung gesell­
schaftlicher Gruppen. Ob die mehr oder 

weniger weitgehende Herstellung von Grup­
penparit.ü selbst das Ziel oder nur ein Minel 
ISI. das letztlich wiederum der Verwirkli­
chung individueller Ch.:mcengleichbei[ dient, 
gehört dabei ebenso zu den bisher ungeklär­

ten Problemen wie die in der rech[swisscn­
sch.fdiehen und öffentlichen Diskussion be­
sonders brisante Frage, ob Frauenquo[en 
entgegen stehende Gleichheit.s- oder sonstige 
Redlte der Männer vcrlt:lzen. 
Dic Verf:tSsungsrechtswissenschaft bar sich 
oer Quotenproblematik zumindest in quan[i­
tativer Hinsicht mit Hingabe gewidmet. wie 
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TOB die Vielzahl der Veröffenclichungen beweist. 
Von einer Klärung der einschlägigen Pro­
bleme kann indes noch keine Rede sein. Dies 

betrifft nicht nur - natürlich - die Frage. ob 
und ggf. welche Quoten zulässig sind; in 
noch weit stärkerem Maße gih es für die 

Frage, wie die Quorenproblematik grund­
rechtsdogmatisch angemessen verarbeitet 
werden kann. Zwei rechtswissenschafdiche 

Neuerscheinungen belegen. daß man inso­

weit die Anstrengung des Begriffs nicht 
scheuen darf (II.). 
Für eine begriffliche Analyse dieser Art bietet 
sich ein vergleichender Blick auf die prakti­
sche Philosophie an. Nachdem die dcutsche 
Rechts- und Moralphilosophie zur Quoren­
frage bisher noch nichts beisteuern konnte, 

ist es sehr erfreulich, daß nun zwei Bände er­

schienen sind, die einen g-uren Überblick über 

die umfangreiche anglo-amerikanische Dis­

kussion geben und diese in die Bundesrepu­

blik transportieren (Il!.). 

IJ. Die ve1asmngsrechtliche Diskussion der 
Quotenfrage 
1. Sibylle Raaseh, Fral,(,cnqu,Oien und Miin­

Tlcrrcchtc 
Sibylle Raasehs Schrift, entstanden aus einer 

von Bieback betreuten Hamburger Disserta­

tion, benennt gleich im VorwOrt ihr Anliegen: 

»die gesellschaftspolitische und rechtSför­
mige Auseinandersetzung über Frauenquo~ 

ten ein Stück weit im Sinne der Frauen (zu) 

beeinflussen(( (5). Diese Ergebnisorientierung 

ist: dem Buch nlchr gut bekommen; seinem 

Anspruch, »eine Anwendung der gebräuchli­

eben rechtswissenschaftlichen Argument.a­

tionsmethoden auf Fragcn des Art. J Abs.l 
GG(( vorzunehmen (19), wird es nicht ge­

recht. 

a) Die Bcnachteihgung von Frauen lm Er­

werbsbererch 

Raasch interessiert sich für die Funktion von 

Quoten im »Erwerbsbereich«. In einem breit 

angelegten erSten Teil (21-118) versucht sie 

den Einwand, J"ß Quoten für die »Gleich­
stellung der rrau im Erwerbsleben «( weder 

geeignet noch erforderlich seien, durch empi­

rische Hinweise zu entkräften: Frauen seien 

gegenüber Männern in vielerlei H.insicht be­

nachteiligt (längere und häufigere ArbeitSlo­
sigkeit, niedrigere Löhne, niedrigere Er­

werbsquote, Beschränkung auf bestimmte 

Berufe, Aufstiegsbarrieren), und diese Be­

nachteiligungen seien durch die traditionelle 

Frauenpolitik, die auf der Durehsetzung des 

Diskriminierungsverbotes und der individu­

ellen Förderung beruhe, n.icht beseitigt wor­

den. In absehbarer Zeit erreiche nur ein 

umfassender Quotierungsansatz, für den 

Raasch begriffliche Klassifizierungen und ein 

Bündel flankierender Maßnahmen vorschlägt 

(107-118), diesen .)Sprung vom eingeklagten 

Einzelfall zum gesellschaftlicben Struktur­
wandel . (76). 
Man liese diese Zusammenfassung sozialwis­

senschafrlicher rorschungsergebnisse - ob­

wohl keineswegs neu - mit einem beachdi­

ehen Informationsgewinn. In einem weiteren 

Sehritt fragt man sich aUerdings, was Raasch 

damit wirklich gewonnen har. Denn daß 
Frauen in vielen Bereichen unterrepräsentiert 

sind, ist unbestritten; die Frage ist nur, 

warum das so ist. Eine direkte rechtliche Dis­

kriminierung kann dafür - das sieht wohl 

auch Raasch so - nicht mehr verantwortlich 

gemacht werden. Das entscheidende Stich­

WOrt lautet daher ),strukturelle Diskriminie­

rung<:l als Zusammenfassung derjenigen Fak­

tOren, ,)die in ihrem Zusammentreffen auf­

grund spezifischer gesellschaftlicher Grund­
strukturen Frauen benachteiligen, ohne daß 

perscinlich Verantwortliche dafür herangezo­
gen werden könnten« (24). Aus diesem Fak­

tOrenbündel - zu dem u. a. gehören: ge­

schlechtsspezifische Sprachverzerrungen, So­

zialisationen, Arbeitsplatzgestaltungen und 

Qualifikationsbeschreibungen ; die überkom­
menen Ideale typischer Weiblichkeit uvm. -

kristallisiert sich schnell ein archimedischer 

Punkt heraus: »Der entscheidende Aus­

gangspunkt aller Frauenbenachteiligung ist 

dic bisherige Verteilung der unbezahlten ( ... ) 
privaten Reprodukrionsarbeit (also Gebären, 

Kindererziehung, Hausarbeit und Zustän­

digkeit für das emotionale Wohl allcr Fami­
lienmitglieder) zwischen den Geschlechtern« 

(47)· 
Man wird dieser Aussage, wenn man sich an 

ihrem sprachlichen Duktus nicht Stößt) zu­

stimmen müssen. Sie wirft allerdings Fragen 

auf, die von Raasch nicht diskutiert werden. 

Zunächst: Die Entscheidung für oder gegen 
Beruf oder Familie ist eine höchst private 

Frage der Lebensplanung jeder individuellen 
Frau; und insoweit liegt es vorrangig an den 

Frauen selbst, die gegenwärtige Situation zu 

verändern, indem ~ie »die Arbeitsteilung in­

dividuell mit ihrem Lebenspartner neu aus­

handeln«( (27)' Raasch scheint zu vermuten, 

daß Frauen dazu aufgrund des traditionellen 

Rollenverständnisses nicht in der Lage sind 
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(27), also hinterrücks durch ihr eigenes 

Selbstverständnis gehemmt werden (vgl. auch 

109, 1 Tl). Nun wird man aber fragen dürfen, 

ob sich zum einen die. Fam ilienoriemierung 
vo n Frauen derartig pauschal unter Ideolo­
gieverdacht steLlen läßt oder ob die ausge­

prägte Erwerbsoriemjerung, die Raascbs ge­

samten Ansatz durchzieht, nicht selbst ein 

etwas einseitiger, an »männlichen( Standards 

orientierter Entwurf persönlicher Selbstver­

wirklichung is[~ den viele Prauen aus guten 
Gründen nicht (mehr) teilen. 

Ferner: Auch wenn man Raasch darin zu­

sümml, daß Frauen Beruf und Familie ver­

einbaren wollen und insoweit vor beträchtli ­
chen Schwierigkeiten stellen - die weniger 
durch ihre eigenen Bewußtseinsdefizite und 
mehr durch die tatsächliche Organisation von 

Arbeit und Familie in unSerer Gesellsch.fr 

verursacht sein dürften -, fragt man sich, ob 
das Hauptaugenmerk nicht auf staatliche 

Maßnahmen gerichrcr werden müßte, die den 

Frauen die Möglichkeit eröffnen, diese Le­
bensbereiche zu vereinbaren oder sich ob ne 

Nachteile für einen Bereich zu entScheiden; 
dies gilt insbesondere für d.ie mit der Er­
werbslosigkeit verbundenen sozialversiche­
rungsrechtlichen Nachteile. Insofern könnte 
jeder Kindergarrenplat7. und jede rcnrcnversi­
cherungsrechtliche Aufwertung der Haus­
frauenarbeit die Situation der Frauen stärker 
verbessern aJs eine Frauenquore. Raasehs 
Quorenmodell drängt die Frauen in die Er­
werbsarbeitJ weil sie nur so die mit ihr ver­
bundenen Voneile wahrnehmen können; dies 

stärkt nicht die Entscheidungsfreiheit der 
Frauen - und natürlich auch der Männer -, 
sondern lenkt ihre Entscheidung lediglich in 

eine andere Richtung. 

Raa,ch selbst gesteht schließlich ein, daß 

Quoten direkt an den diskriminierenden 

Strukturen nichts ändcrn (47) und .das 
Hauptproblem ( ... ), die Unvereinbarkeit von 
Beruf und Familie«, nicht einmal berü hren 
(J09); sie schreibt ihnen jedoch eine gewisse 

Ermutigungsfunktion und eine Funktion als 
Katalysator sozialer Lernprozesse 'l.U. Insge­
samt bleiben die Auskünfte an dieser Stelle 
jedoch vage (vgl. z. B. <06); und man kann 

sich nicht ganz des Ei ndrucks erwehren, daß 
es der AUtOrin letztlich weniger auf diese mit­
telbaren \'(Iirkungen ankommt, sie sich viel­
mehr mit der unmittelbaren Wirkung, der 
statistischen Erhöhung der Frauenanteile auf 
allen Ebenen des Erwerbsbereichs, zufrieden 
gibt. 

b) Art. J Ab'.l GG als GleichsuUungsgebot 

Im zweüen Teil ihrer Arbeit (119-192) bietet 
Raasch eine Inrcrpretfuion des An. 3 Abs. 2 

GG an. Die Ergebnisse sind schnell zusam­

mengefaßr: Die in Art. J Abs.2 GG gefor­
derte Gleichberechtigung bedeute nicht nur, 
daß die Gleichwertigkeit von Männer- und 
Frauenpositionen gewahrt bleibe, sondern 
verlange die Einräuruung gleicher Rech«; 
dogmati,,,h wi rd diese Forderung - im An­

schluß an Durig und viele andere' - umge­
setzt, indem eine rechtl iche Gleichbchand­
lung der Geschlechter bis zur WiUkürgrenze 

gefordert wird (12 t .. 129). Dabei wird inner­

halb des Art.) GG eine Strengo Trennung von 

Abs. [ einerseits, Abs.1. und J andercrseits 
vorgenommen. Da die Rechtsglcichheit so­
wohl im Parlamentarischen Rat als auch in 
der Frauenbewegung nur als lvIinel zu einer 
umfassenden Gleichstellung der Geschlechter 

und nicht selbst als Endziel der Bemühungen 

verslandcn worden .sei, sei Art. J Abs.1. GG 
auch das Gebot der Herstellung realer 

Gleichheit der Geschlechter zu entnehmen, 
das notfalls durch rechtliche Unglcichbe­

handlung zu erreichen sei (t2~142). Art. J 
Abs.2 GG enthalte insoweit einen kollekti­

ven Veränderungsanspruch der Frauen als 
Gruppe, während Art. J Abs. J GG als indi­
vidualrechtlichcs Diskriminierungsverbot ,u 
verstehen sei (142' 151). Ziel dieser Verände­
rung sei die Gleichstellung im Sinne der 
Machtbalance zwischen den Geschlech-

tern. 
An. J Abs.2 GG enthalte schließlich ei nen 
bi.ndenden - wenn :luch nicht individuell ein­
klagbaren (t90 f.) - Verfassungsauftrag, im 

Sinne der Gleichstel.lung tätig zu werden, auf 
den sich nur Frauen berufen können 
(t87-t90) und der sich unmittelbar ("origi­
när«) aus dieser I'\'l)rm entl1~hmcn lasse 
(161-171.); dieser "originärc« Charakter des 
Verfassungsauftrags hat für Raasch den Vor­

teil, dJ,ß auf das Erfordernis einer gesetzli­
chen Gru.ndJagc für die Einführung von 
Quoten weitestgehend verzichtet werden 
könne (180-t87). Da andere Maßnahmen bis­

her nicht gegriffen härten, sei die Einführung 
von Quoten zwingend geboten; ein Ermes­
sensspiclraum bei der Verwirklichung dieses 
Verfassungsauftrags bestehe insofern nicht 
mehr: Der Staat müssc »den schnellsten und 
effektivsten Weg wahlen, die Glcicllstellung 

( Vgl. nur C DHT.g. IR~ MAllflz/Dursg, Grundgc:sct-z. An. 3 
Abs. 1II Rz. J. 

1°9 
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/JO der Geschle.chter im Erwerbsleben :tu real i­
!ö ieren«; er müsse »a lles l.uglcich: Die Di skri­
minie rungsverbote verschärfe n, kompensato­

risch mit sonstigen Maßnahmen tätig werden 
und Frauenquoten einführen(( ([79). 
c) Kol!.dicrende GleichheilSrechte? 

Den Iteigemlich neuen Beitrag zur rechtswis­
senschaftlichen Diskussion um Quo[en ~( ( 17) 
verspricht die AUlorin für den drinen "Ieil ih­
rer Schrift ('9)-)07), in dem es um die Gret­
chenfrage geh" ,ob die Umvcrleilungseffekte 
von Quotierung im Erwerbsbcreich über ei ­

nen unzulässigen Eingriff in Rechtspositio­
nen konkurrierender Männer er4 ielt werden« 
(19 3)' Raasch diskutiert zunächst, ob sich 

Frauenquoten in Analogie zu bereits vorhan­

denen kompensawrischen Regelungen - 7,. . B. 
für Sch werbehind erte - verstehen lassen 
(193-200; 210--215); sie kommt dabei zu dem 
gewiß zutreffenden Ergebnis. daß Quoten 
kein kompens.lwrisches Recht in diesem 
SLnne darslellen, weil sie nic ht auf indi vidu ­
elle Benachteiligungen abstellen . Trotzdem 
soll die e xistenz kompensatorischer Rege­
lun gen die Bedenken gegen QuOten wohl ir­

gendwie abschwächen (vgl. t99 f., 21), 294); 
dies läßt dt:n Lesl.'r etWas fatlos zurück. 
Nach einem - für die weiteren Ausführungen 
wenig ergiebigen - Ausflug in das amerikani­
sche Verfassungsrecht (2 16-22 8) steuen 
Raasch auf die Diskuss ion der Position zu, 
die im Momem wohl überwiegend vertreten 
wird: Art .} Abs.2 GG gebiete die re.le , 
Art .; Abs.) GG dagegen die rechtliche 
Gleichheil der Geschlechter; und da beides 

zusammen nicht gebt, müsse zwischen diesen 
N orm en abgewogen werden (118-242). Dies 

ist nun alles reichlich ungereimt; vor aUem 
dann} wenn man di es - wie auch Raasch (216 
und passim) - als un vermittelten Rückgriff 
auf die Figuren der freiheitsrechtlichen Ein­
griffsdogmatik (Schutzbereich, Kollision von 

Grundreclnen. Schrankenvorbehalt, Verhält­
nismäßigkeitsprin zip usw.) versteht: Denn 
die Gleichheitsrechte sollen nach herkömm­
licher Auffassung diesem dogmatischen 
Modell gerade nich, folgen.' Zu diesem 

k1ärungsbedürftigen Grundproblem der 
Gleichheitsdogmatik find<! sich bei Raa,c" 

1 Vgl. vor allem G. Lubbr · \'f/olff, DIe Grundrc.:h te ;,,1s Ei n­
ßflffulbwehm.·chte, 1988, S. I} H .• lS8 f( ; ferner H D Ja­
".JJ. In: JarauIPlt!rorb. Gru ndgc.~c l7. . 1. Aun. 1992. vor 
An . 1, lU.l04 : · Bel GlclChhe'LSgruncrc:chtorn CI/ tbJ 11 ( ... ) 
die Un terschc ldung von Schutzbul"ll"h und S('c imr..-cht/ · 
gung ... 

} Vg1. d:n.u Jel7. 1 S Huuorr. Rechlf und Zide. Zur Dognlluk 
dl:s l llj;emcUlcQ GleichMius.u:.t.e5. 199}. 

kein Won j sie entzieht sich weirerer Über­
legung mit dem wied erum rei n ergebniso­
rienlierten Argumenr, »Verhältnismäßig­
keitSkal.küle in der Gloichbereehtigungsde­
bane« brächtcn eine »getährlichc Rebt.ivie­
ru ngsmcigllchkeit(\ - gemeint ist: für die 
Durchsetzung der Gleichstellung - mit sich 

(2)9)· 
Einen Höh epunk, in jegl.icher Hinsicht bil­
de, die nun folgende Entwicklung von 
Raa,ch, eigener Positio n (242-248). Auf 

gerade sechs Seiten soll die These begründet 
werden, daß Quotenregelungen weder :m 
Art.) Abs. 1 GG noch an Art.) Abs.) GG 
z.u überp rüfen seien: loIoKompensatorisc.:hes 
Recht in Erfüllung d., Art.) Abs.2 GG 
berührt den Schutzbereich des Art.) Abs.) 

GG nicht und ist auch kein Fall des allge­

meinen Glcichhcilss1rzes\( (245)' Das übcr­
raschende Ergebnis lautet also: In verfas­
su ngsrechtlicher Hinsicht sind Quoten für 
die Manner überhaupt kein Gleichheitspro­
blem ' 
Das Argument für diese Behauprung beSIeht 

in einer ausgesprochen fragwürdigen gTu nd­
rechtsdogmatischen Konsrruktion. Es be­
ginnt mit der . wiederum unreflektiert aus 
der Eingriffsdogmarik übernommenen 
These} vor der An.nahme einer Grundrechts­
kollision sei priz ise der Schutzbere ich der 
jeweiligen Grundrechte z.u besti mmen (242). 

Der "Schutzbereich. des Art.} Abs.} GG 

verbiete nur diskriminierende, nicht aber dif­
ferenzierende Ungleich behandlungen von 
Mann und Frau. Und da der Begriff der Dis­
krimi nierung eine »negativ zu wertend e Ten­
denz« enthahe. t!in »Sich-Hinwegsetzen über 
die persönliche Wertigkeit der Einzclperson«, 
d.ie: Quotenregelungen gerade fehle} sei Art. 3 
Abs. J GG insoweit gar njcht einschlägig. Für 
deo allgemeinen Gleichhe its.,,, gelte das 
gleiche; er trete von vornherei n hinter die 
spezielleren Absätze des Ar!.) GG zu­

rück. 
Die Autorin sieht nicht, daß sie mit dieser In ­
terpretation des An. J Abs. 3 GG ihrersei lS 
))gefährliche Relativieru ngsmöglichkeiten <.l 
heraufbeschwöre. Die bisherige Interpreta­
tion dieser Norm als eines nahez.u absolucen 
Anknüpfungsverbotes hatte ja gerade die 

Funktion. allen "separate but equal .... -Ansät­
zen und Diskussionen darüber, welche re<:h[­
liebe Ungleichbehandlung von Frau und 
Mann - und allen anderen in Art. J Abs. 3 
GG genannten Gruppen! - nur differenzie­
rend und welche diskriminierend ist, den Bo-
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den zu ent'/.iehen.~ Läßt man die Frage, ob 

eine Ungleich behandlung im Anwendungs­
bere ich des Art. 3 Abs . 3 GG mit »nega[iver 

Tendenz.« erfolgt, wiedL'r in das Verfassungs­

recht hine in , beJarf es keiner prophetischen 

G <lben, um voraussagen zu konnen, daß diese 

Norm ihre fruchtbare emanzipatorische 

Stri ngenz in Kurze verlieren wird. Um dog­

m atische Aufklärung - z . .8.: was bedeutet 

eigentli ch d as :!t wegen .. in diese r Norm?l -

weitgehend unbekümmertscheint Raasch das 

strik te Gebot der Gleichbehandlung von 
Menschen anderer Rasse , anderer Herkunft, 

anderen Glaubens und anderer politischer 
Anschauungen verabschieden zu wollen, um 

die Frauenqu ote zu ret ten . 

Es m ag ja noch angehen, daß man Art. 3 

Abs.2 und 3 GG aufgrund seiner historisch 

verbürgten Ausrichtung alle in zugunsten der 

Frauen interpretiert. Aber dalS die allerorten 

geführcc Gleichheitsdiskussion um Quoten 

mit dem rein formalen Argument , der all­

gemeine GleichheitssJ.(z. des An.3 Abs . I 

GG freIe nun einmal hinter seine folgenden 

spezielle ren Absatze zurück hVgl. 
BVerfGE ...• ! (>45) -, vollStändig aus dem 
Verfassun!~srechr hinauskomplimentiert wird, 

ist schon cin starkes Stück. 

Das ganze Dilemma dieses BuchL's zeigt sich 

nochmals komprimierc in einem seiner letz· 

ten Abschnitte, in dem Raasch die I :rage dis­

kutien, wie sich das Ziel der Geschlechter­

gleichstellung zu den GleichstcJlull g~ ilH e res ­

sen anderer sozialer Gruppen verhält 

(P0-j04). Einerseits will Raasch dabei . al l­
gemeine GercchtigkeitScrwägungeil olo( vermei· 

den, da diese "leicht Gefahr (lauftn), als 
unbewußtes Einfallswr höchst subjektiver 

Wertungen und Vorurteile in dieser schwieri­

gen Frage zu fungieren(( (302). Nach ihrer 

Ansicht ergibt sich die verfassungsrechdiche 

Präponderanz der Geschlechtergleichstellung 
allein daraus, daß Art.) Abs.2 GG einen 
>·ausdrücklichen( (»originären<.) dahingehen ­

den Auftrag enthalte; dadurch seien »Frauen 

aus aUen sonstigen benachteiligteo Gruppen, 

wie sie in Art. j Ab,.) GG noch gen annt 
sind , ve rfassungsrechdich herau sgeho ben« 

(jOZ f.). Ganz abgesehen davon, daß man an 
der These, Art. j Abs.2 GG ent.halte einen 

4 Zu dleJem ZU$Jmmtnh,lO j) "I~l NlIst~" (Fn J). S. J l jfl . 
Jen . Fnnnfordt'f'"l.Ing ZWischen IndiVidue ller Gcrechu~· 
kelt und G ruppcnp:uil3t, AoR 11 8 ( 199). 109 
( Ilo ff .). 

5 Vgl. J.:a~u um f.ancnd M S4ch$. Grcnull des DlSknnun lc, 
run~\·crhots, I 87. S. J?o f( 

»ausdrückliclH.' n(, Auftrag zur H erstelJung 

von rarsachlicher Gleichheit, seine Zweifel 

haben kann und zudem das ständige Gegen­

cinander.usspielen der beiden letzten Ab­
satze des Art. 3 GG auf di e Dauer reichlich 

unbefriedigend ist: Nur eine Seite nach ihrem 

methodologisehen Plädoyer für einen Ver­
zicht auf nallgemei.ne Gerechtigkeitserwä· 

gungen« und nur eine Zeile nach ihrer verfas­

sungsrechtliehen Ar~llmeO(arion beginnt 

Raasch einen Absatz mit den schönen \YJor­

ren: »Diese verfassungsrcchdi che Sonder­

stellung der Frau ist auch gerechtfertigt\( 

(jOj); und es folgt eine Auf<ählung der 
BenachteiJigungen) unter denen Frauen zu 

leiden haben (JO) f.). Ein letztes Mal reibt 
sich der Li.:ser verwundert die Augen: Soll 

das heißen, die rnterrr ... ~ [.a t.ion der Nomlcn 

d es Verfassungsrechts ~e i eine, die "Recht· 

fertigung"\( des Ergeb nisses ein e :lndere 

Sache' Sollen die Benachteiligungen von 
Frauen und dit! t,;nt .c;prechenJ~n »allgemei nen 

Gerechtigkeitser.\'J~~ungcn « nicht bereits bel 
der Auslegu ng des Art. ) GG berllcksichtigt 
werden ? 

Raasehs Buch bringt die verfassungsrechtli ­
che Aufarbcitung der Q uotenfrage nicht 
Vor.ln . Daz.u ist es zu sehr am Ergebnjs orien­

tiert und bedient sich der Instrumente der 

Grundrechlsdogmatik mit ~i nlT :~cw isscn ß e· 

liebigkeit; die Argumentation wirkt h:iufig 
unabgesichert und ignoriert offensichtliche 
Folgeprobleme . Auch bleiben grundsätzliche 
Fragen von vo rnherein a u !\~espart oder gehen 

in der Fülle des sozial wisse nsc haftlichen Ma­
terials unter. Nie gelin~t es der Auto rin, die 

empirische Bcstand saufn:th.me in ei.nen ange~ 

messenen begrifflichen Zusamm enhan g mit 

den normativen Vorgaben des VcrfaiSungs­

rechts z.u bringen; philosophische Litera tur , 

die bei der Struktu ri erung der norma tiven 

Frage n hätte helfen konnen, wird ausweislieh 

des Literatul""Ven.~~it:hnisscs ausnahmsJos 

ignorie rt. Dies alles hat ni chrs mir der Frage, 

was man von Quot~n hjlt , dagegen sehr viel 

mit J er Qu aJit<lt eines wissenschaftlichen 

Tex tes z u tun. 

2 . Vte Sacksofsky, Das Grtmdrecht auf 
Gleichberechtcg,mg 
Von eine m anderen Fomlat ist insoweit die 

Arbeit von Vle Sacksofsky. Diese Schrift -
ebenfa lls entsD . .nden aus einer Dissertation, 

die von Bockenforde in Frciburg betreut 

w·urde - erkennt die Herausforderun gen, vor 

die die GrundrechtsJogmat.ik durch Quoten­

regelungeJ. - aber auch z. B. durch die Figur 

JJJ 
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1I2 der )\miaelbaren Diskriminierung" ..... gestellt 

ist (19-22)i sie reagiert darauf aber nicht mir 

kurzschlüssigen ad hoc-Konstruktionen, 

sondern mit sorgfältiger dogmatischer Ana­

lyse (a). Leider hält sich dieser gute Eindruck 

nicht bis zum Ende durch (b, cl. 

a) Dle De!lztte der alten Dogmatik angestcht~· 
der neuen Fragen 

Sa-cksofsky liefen zunächst eine ebenso sub­
tile wie kritische Analyse der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgericht und der Litera­

tur zu Art. 3 Abs.2 und 3 GG (23-99, 

100-205). Grundtenor ihrer Überlegungen ist 

die These) daß das Verständnis des Are. 3 

Abs.2 GG als eines - mit Art. 3 Abs. 3 GG 

übereinstimmenden - Differenzierun gsver­

bores JL'1l heutigen Gleichberechrigungs~ 

problemen nicht angemessen ist und nicht 

einmal in der vcrfassun gsgcrichdichen Rccht­

sprcL'hung strikt durchgehalten wird. Nicht 

nur sei die Konstrukrion eines strikten Diffc­

ren7il"rungsverbotes durch die Formel von 

den biologischen und funktional-arbeitsteili­

gen Unterschieden relativiert worden 

(27-52); zunehmend ließe sich in der Recht­

sprechung auch eine Umkehr von dem rein 

formalen z.u einem materieHen Gleichberech­

tigungsverständnis feststellen (52--95). Für 

dieses Verständnis müsse ein neues dogmati­

sches Modell entwickelt ,,'erden. 

E ine analoge Entwicklung weist SacksoJsky 

anhand einer historischen Rekonstruktion in 

der Literatur Zoum GleichberechtigungSS:l tz 

auf (101-20n. Dabei sieht sie sehr deurlich! 

daß eine effektive I'crfassungsrechtliche 

Überwindung der alten G leichwertigkeits­

vorstellung (102-127) zugunstcrt formaler 

Recht.sgleichheit nur dann gelingen kann, 

wenn man Art. 3 Abs. 3 GG nicht durch ma­

terielle Kriterien - wie dies z. B. Raasch mit 

der Unterscheidung von differenzierenden 

und diskriminierenden Ungleichbehandlun­

gen tut - relativiert, sondern ihn als striktes­

vielleicht sogar absolutes (155 f. ) - Anknüp­

fungsverbor versteht ([27-[57), Kern ihrer 

These ist aber auch hier wiederum, daß ein 

formales, auf Männer und Frauen gleicher­

maßen hezogenes Differenzierungsverbot in 

dem Moment als dogmatische Grundlage 

nicht mehr ausreicht - vielmehr sogar durch 

Abbau frauenspe z ifisc her Schutzbestimmun-

6 V"I dnll Jenl .lIuch ,:chr ln '.(rUkfll· J f.burI , Zu r Koord,­
tllcruog det R«hlsdo"n~( tk ~im G e-oor der GI/."Ichbc· 
rn~.hllcurt, von M.ltZlft t m und rl"J u ~n ZWt sch~n Etl rop;u­
sclJnn GtmcltI sch;lIurcclH und mnc:rst~chchcrn V(;rf:asr 

m nss rechl, RJA ' 99> . S. 11 (r. 

gen zu Lasten der Frauen ausschlägt -, in dem 

di(' Unterschiede der sozialen StelJung von 

Mann und Frau ins Blickfeld rücken. Daß die 

dazu bisher - auch in der Quotenfrage 

(t 67-18 7) - vornehmlich angebotene Alter­

nativkollstruktion, aus Art. 3 Abs.2 GG el­

nen objekrivrechtlichen Verfassungsauftrag 

zur Herstellung realer Gleichheit zu entneh­

men und mit dem subjektivrechtlichen Dis­

kriminierungsverbor als traditionellem Ge­

halt dieser Norm in einer Abwägung zu 

konfrontieren, grundrechrsdogmarisch noch 

nicht das letz te Wort scin kann (157-205), 

dürhe ebenfalls zutreffend sein. 

b)ATL] Abs.] GG als DomimeTungsverbot 

Der Neuans.llZ wird von Sacksofsky durch 

eine umfassende Darstellung der nordameri­

kanischen Gleichheitsdiskussion vorbereiret 

(207-303). Wie kaum anders zu erwarten, läßt 

sich aus der uneinheidichen und durch zahl­

reiche Einzelvoten zerspliucrten Rechtspre­

chung des Supreme Courr zu Fragen der 

Rassen- und G eschlechtsdiskriminierung 

kein unminelbarer dogmatischer Gewinn 

ziehen (208-264). Etwas kurz und unenga­

gien fertigt die Autorin Versuche ab, die nor­

mative Struktur von Gleichstcllungsproble­

men dadurch zu erhellen, daß systematisch 

nach dem Zweck derartiger Maßnahmen - in­

dividucJlc Kompensation oder Gemeinwohl­

förderung? - gefragt wird (264-274); dies 

scheinen ihr alles müßige Diskussionen um 

den richtigen Begriff der Gleichheit zu sein, 

die letl'tlich doch nur durch »polilischl' .Ent­

scheidung und Wertung" (27)) bestimmt 

seien und daher kein eindeutiges Ergebnis er­

bringen könnten. Sacksofsky zieht daraus zu­

nachst die KOll$equenz, zu untersuchen, ob 

das Verfassungsrecht durch eine an Ely ver­

fahrensoriemierre Deutung der verfassungs­

rechtlichen Gleichheitsforderun g von den 

umstrittenen inhaltlichen Fragen entlastet 

werden kann (277-284). Im F rgebnis mtiehte 

sie wohl t?;anz klar \"'ird das nicht (vgL 284)­

darauf bestehen, daß ein rein verfahrens­

orient.icrter Ansatz nicht ausreicht. 

Bedeutsamer für den Ansatz Sacksofskys ist 

eine Position, dil" ehs Gleichheitsprinzip ,lUS 

einer Opferperspektive als gruppenbe7.0ge­

nes Antidominierungsprinzip verstehen wiJl 

(285-288). Dieses Prinzip - es erinnert stark 

an die 1) Nbchtbalancc« bei Raasch - geht über 

ein Verbot der rechrJichen Diskriminierung 

hinausj es bez.ieht mittelbare Diskriminierun­

gen ein und vermag umfassende Maßnahmen 

zur Herstellung talsachlicher Gleichheit zu 
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rechtfenigen oder gar vorzuschreiben. Die im 

letzten Teil der Arbeit angestellten Überle­

gungen der Autorin lassen sich als Versuch 

verstehen, ein derartjges Dominie,"ungsver­

bot im deutschen Verfassungsrecht zu veran­

kern und seine Konsequenz.en anzudeuten 

()05-3 80). 
Während das tradirjonelle Differenzierungs­

verbot des Art. 3 Abs.3 GG merkmalsbezo­

gen sei und dem Schutz des Einzelnen diene 

(310-3 J 2), betone das Dominierungsverbot 

den Gruppenbezug von Differenzierungen 

und untersage sowohl rechtliche U ngleichbe­

handlungen als auch faktische Benachteili­

gungen der in der jeweiligen historischen 

Situation und Gesellschaft diskriminierten 

Gruppe (312-315). Allerdings gehe "es auch 
dem Dominierungsverbot letztlich um den 

Schurz der Menschenwurde des einzelnen« 

(314); allein der Begriff der Diskriminierung 
werde »)aus der Perspektive der Gruppe ana­

lysiert« (355). Anhand von Wortlaut, EnLSte­

hungsgeschichte, Systematik und Zweck des 

An.3 Abs. 1 GG und in Auseinandersetzung 

mit anderen Ansätzen versucht die Aurorin 

zu zeigen l daß diese Norm ein derartiges, 

ausschließlich zugunsten der Frauen wirken­

des Dominierungsverbot enthält (316--349). 

Dieses gewährleiste eine Verbesserung der 

Lage der Frauen in z weierlei Hinsicht: 

Frauen dürften durch staatLiches HandeLn 

zum einen nicht auf ihre traditioneUe Rolle 

festgelegt werden, zum anderen dürfe an die 

Wahrnehmung der traditionellen RoUe kein 

ungerechtfertigter Nachteil geknüpft werden 

(338,352 H.). 
Abschließend bemüht sich Sacksofsky um 
eine dogmatische Präz isierung des Dominie­

rungsverbots (349-380). Sie möchte dieses 
abwehrrechtlich und wohl weitgehend in 

Analogie zu den Freihei[srechten und ihrer 

dogmatischen Struktur verstehen (354-359). 

Eine Ungleichbehandlung im Sinne des Art. 3 

Abs.2 GG liege danach vor, wenn eine 

Rechtsnorm die Frauen als Gruppe nachteilig 

betrifft (359-366); dies stelle einen Grund­
rechtseingriff dar und müsse einer stren­

gen Verhältnismäßigkeirsprüfung unterzogen 

werden (366--371). 
Das Verhältnis des Dominierungsverbotes 

zum Diskriminierungsverbot dl's An. 3 

Abs. 3 GG sei fallgruppenspezifIsch zu kon­

struieren (372-380): llKlassische .... - d. h. un­

mittelbar an das Geschlecht anknüpfende -

Ungleichbehandlungen zu Lasten der Frauen 

seien sowohl nach Art. 3 Abs. 2 GG als auch 

nach Art. 3 Abs. 3 GG unzulässig, während 

minelbare Benachteiligungen nur von dem 

Dominierungsverbo\ erfaßt würden. Eine 

KolLision der Schutzzwecke beider Normen 

sei daher nur bei Frauenförderungsmaßnah­

men denkbar, die - wie z. B. Quotenregelun­

gen - an das Geschlecht anknüpfen, um die 

im Dominierun gsycrbot verankerten Ziele zu 

erreichen. Hier gelangt Sacksofsky zum glei­

chen Ergebnis wie Raaseh: Eine genaue Ab­

grenzun g ergebe, daß Art. 3 Abs. l GG in 

dem Sinne spezieller s~~i, daß Vorschriften, die 

den GehaIr dieser Norm zu verwirklichen su­

chen, nicht den Bindungen des Art. 3 Abs.3 

GG umerfallen. Allerding, gelte dies nur, so­

weit die jeweiligen Ma.Bnahmen ta[sächlieh 

auf den Schurzzweck des Dominierungsver­

botes gestütZt werden können; sie dürften 

insbesondere keine Überpnvilegierung der 

Frauen zur Folge haben und nur Bereiche be­

treffen, die Frauen bisher tatsachLich oder 

rechtlich nicht zugänglich waren. Anhand 

dieses Maßstabs seien Quoten regelmäßig zu­

lässig; ob man sie denn auch wolJe, sei eine 

politische Frage. 

c) Krwk und hlZit 
Sacksofskys Buch himerlaßt insgesamt einen 

zwiespältigen Eindruck. Während Darstel­

lung und Kritik der bisherigen Dogmatik zu 

überzeugen vermögen, gilt dies für den Neu­

ansatz der AutOrin nur sehr begrenzt. Insbe­

sondere die Konzeption des Art. 3 Abs. 2 GG 

als eines gruppen bezogenen Dominieru_ngs­

verbotes laßt noch viele Fragen offen. 

Dies gilt zunachsl auch hier für die Frage. wie 

die »dogmatische Struktur« (354) des 

IYneuen« Art. 3 Abs. 2 GG gen au Zu konstru­

ieren ist. Soll f.'~ sich hier um eine Übertra­

gung der freiheitHcchtlichen Eingriffs- und 

Schrankendogmatik auf die Gleichheimechte 
handeln? Dies ware eine Konstrukr.ion, die 

angesichts der entgegenstehenden ganz h. M. 
zu ihrer Begründung sehr viel mehr als ein 

paar äußerst vage Bemerkungen darüber ver­

langen würde, daß Freiheit und Gleichheit 

irgendwie zusammenhängen (vgl. 357). Auch 
die Thcoc, daß Art. 3 als Abwehrrecht aufge­

faßt werden kann (354 ff.), hilft da nicht vie; 

weiter, weil das schon immer so gesehen 

wurde. Und wie sieht es mit der Koordina­

tion von materieller und formel.ler Schutlwir­

kung des Grundrechts aus? 

Dies gilt ferner für das Problem des Grup­

penbezugs, das in der Quotendiskussion be­

kanntlich eine besonders umstrittene Rolle 

spielt. Der einschlägige Einwand lautet unge-

IIJ 
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fähr: Wenn Quoten sich nicht als Maßnah­
men der individuellen Nachreilskompensa­
[ion auffassen lassen, füh rt die Bevorzugung 

einer konkreten Frau zumichst allein dazu) 

daß der FraucnameiJ in dem jeweiligen Be· 

reich erhöht wird. Es ist aber nicht z.u sehen) 
wie die Verfolgung dieses Ziels die korre­
spondierende Benachteiligung des Mannes 

rechtfertigen kann: Denn die !';[arisrische 

Gleichheit verschiedener Gruppen ist kein 
Wert an sicb, sondern nur von Bedeutung, so­

weit sie individuelle Benachteiligungen indi­
zien. Diese BenachteiJjgungcn müssen dann 

abgebaut werden; Ziel der ganzen Veranst:11-

rung kann nur die Herstcllung individueller 
Chancengleichheit sein. 
SacksoJsky will hier wohl ein Zwischenmo­
dell vertreten: Das Dominicrullgsvcrbot sei 

zwar gruppenorientiert, letztlich aber doch 

;tuf den Einzelnen bezogen. Ihre Begründung 

für den Gruppenbezug besteht zunachsr in 

der Behauptung, Wonlaur und Entstehungs­

geschichte des Art. J Abs.2 G G legten eine 
solche Deutung nahe. Hier kann man in 

mehrfacher Hinsicht Zweifel haben: Zum ei­
nen beweisen ihre entsprechenden Ausfüh­

rungen wohl höchstens, daß Art. J Ab,. 2 GG 
nicht nur im Sinne der Rechls- , sondern auch 

der realen Gleichheit der Geschlechter inter­

pretiert werden kann; und dies hat noch kei­

nen Gruppenbc2ug zur Folge, sondern be­

deutet nur, daß staatlicherseits tatsachliche 

gest.:hlechtsspczifische Barrieren, die Frauen 

z. B. im Beruf beh indern, nicht errichtet wer­

den dürfen und/oder abgcbnut werden müs­

sen. Zum zweiten sind die Argumente in sich 

z. T nicht besonders überzeugend; den Be­

griff der Gleichberechtigung als Wortlautin­
diz für eine über die Rechtsgleichheit hinaus­

gehende Forderung zu interpretieren (vgl. 

319-32 I), ist schon recht gewagt. Und 

schließlich und vor allem handelt es sich um 

die falsche Art von Argumenten: In welche 

Richtung man den Wortlaut und die Entste­

hungsgeschichte des Art. J Abs.2 Cl. ver­
steht, hangt naturüch wesenrlich davon ,.b, ob 

man einen Gruppenbezug für normativ sinn­

voll hält; und gerade dies wird von dlT ;lnde­

ren Seite mit sehr beachdichen Argumenten 

entsch.ieden verneint. 

Daß auch Sfl (k50f~.ky dies so sieht, bewcisr. 

daß sie sich - unter dem etwas irrehihrenden 

Stichwort der. systematischen Auslegung -

letztlich gezwungen sieht, diesen Gegenargu­

menten mit ihrem Zwischenmodell Rech­

nung zu tragen. Hier erwartet man nun 

endlich eine inhaltlich e Analyse) wie s ich der 

Gruppenbezug mit dem ansonSten durch und 

durch individualistischen Zug des Grundge­

setzes - lll1d unserer gesamten R echtskultur -

vertragen soLI. Leider f.l11en die Auskunfre an 

dieser Stell e (JJ4 f.) sehr knapp und nicht be­
sonders durchsichtig aus. Die These scheint 

'l..U sein, daß das \'(;o hlergehen der ein lc ln cn 

F rau wesentlich davo n abhangt, wie s der 

Gruppe der Frauen insgcs~mr ergeht; auf­

grund d ieses Bez uges: h:tn del e (: $ sich bei dem 

gruppenorien [ierten Dominicru ngsverbot 

nicht um ein Gruppenrecht, sondern um den 

Schurz der >lgruppenbesLimnHen Seite der 

Pcrsonlichkeit«. 

Ich will gar nicht bestreiten, daß sich eine 

These dieser An gut vertre ten EißL Zwar I.ie­

gen die kri tischen Nachfragen Juf der Hand: 
Reicht dieser Zusammenhang von individ uel­

lem und kollektivem Wohl der Frauen wirk­
lich aus, um G ruppengleichstclJungen zu 

rechtfertigen? \\fie stark ist diL' ser Zusam­

menhang? Gilt er für alle Frauen in gleicher 

Wci.<;e? Und gibt es diesen Zusammenhang 

nicht auch bei anderen Gruppen l die deshalb 

ebenfalls ein Gleichstellungsinteresse geltend 

machen k6nnren? (Auf die Dauer wird der 

ständige VL'!'",cis darauf, daß nun einmal nur 

das Cleich~Helll.ln gsintere5se der Frauen 

durch eine so »eind eutige., Norm wie Art. 3 

Abs.2 GG geschutz t .se i) auch nicht viel hel­

fen. ) \\fas aber wirklich irritiert, ist das Miß­

verhältnis in der Argumentation: • :1chdem 

man sich :1l1ein zehn Sei ten uber die wenig 

ergiebi ge E ntstehungsgeschichte des Art.3 

Abs.2. GG hat infonnieren lassen, wird man 

in dieser zentralen Frage des Verh i lt.nisses 

von Individuum und Gruppe) d ie in der Quo­

tendiskussion hehigst konrrovers ist und de­

ren Losung das gesamte Konzept des grup­

penbezo genen Dominil'rungsverbms lcLzt­

lich inh 1'l. ltlieh tragen muß, in einem 4CO 

Seiten-Buch mir knappen zwei Seiten abge­

speist. 

Gan2 ahnlieh stellt sich schließhch Sackso!­

skys - das Buch immerhin abschließend e -

Diskussion der F ragt' dar, ob sich Manncr ge: ­

gcnubcr - durch An. 3 Abs.2. G G verhs ~ 

sungsrechtlich unrerfuttcrten - Quoten auf 

Art. J Abs. J GG berufen kannen (J74-J79)· 
Sie wird eingeleitet mit der reichlich blassen 

Bemerkung, daß sich hier ;,die Schut zzwecke 

der beiden C;rundrechteo:< »widersprechen..: 

(374). Man erwanet nun gespannt eine Stel­

lungnahme zu den grundlegenden FrJgen) ob 

und welche Gleichheitsrechte der Manner 
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Quoten im We~c stehen konmen, ob Art. J 
Ab' . 3 GG über haupt der rich,igc Standort 
fur diese Rechte ist, wie der .... \'Vid erspruch« 

zu bewahigen ist usw. usw. Aber St~l.[t dessen 

erfahrt man, daß besagter .. Widerspruch,,- gar 

nicht bestehe, weil - wir ahnen es schon -

man die Einschlägigkeit beider Normen 

nochmals ganz genau überprüfen müsse und 

dabei zu dcm Ergebnis komme, daß Art. 3 
Abs. 2 GG »spezieller .. sei . Kein \'Von 4,l: dem 

S,andard einwand, daß Quo,en durch die Be­

nachteiligung der Männer nur eine U f15:e rech · 

rigkeir durch eine andere erse tzen und da­

durch individuelle GleichheimeclHe verlel­

zen - statt dl'ssen wird ernsthaft die Frage 

diskutiert - systemarische Auslegung ! - , ob 

An.3 Abs.2 GG nun eine .. wichtigcrc.c ( !) 

Vorschrift ,Is An. ) Abs. 3 GG sei, weil er im 

Text des Grund esetzes vor ihm stehe, oder 
ob man das nicht doch ~cnau umgt'kchrt se­

hcn musse, weil ja schließlich auch An.3 

Abs. 2 GG den vor ihm stehenden all g(.' ll1 ci­

nen Gleichheir!)satz verdrän ge und daher 

auch seih" wieder von An. 3 Ab • . 3 GG ver­
drangt werden konme. Die Entscheidung (ur 
den ,-. Vorrang .. und die - Spezialitat « des 

Art. 3 Ab,. 2 Ge; iälh schließlich m i, der Be­

gründung, d;tß ihn inzwischen auch die h. M. 

rendenziell als die »wiehti bt: rt' tp! Vorschrift an­

sehe - vor allem weil das Bundesverfassungs­

gerichl ihn viel ofter als Art '3 Abs. 3 GG 
erw~ihm habe ~ - und auch im Pa_r1amemari­

sehen Rar keine Rede davon gewesen sei - die 

Quotendiskussion errei chte Jamals b~kannt­

lieh ihren ersten Hdhepunkt -, daß »Art. 3 

Ab'.3 GG verfassun gs rechdiche Grenzen für 
die Durch,ctzung der Gleichberech,i gung 

enthelren konnlC« (3771.). Da sich alle re.len 

Konflikte durch diese KUllslgriffe . ufs schon­
ste in ein verfassungsrechtliches Nichts auflo­

sen, war es (ur die Autorin gewiß ';luch nicht 

mehr erfo rderl ich, einen Ruckgri ff wenig­

Stens auf den allgemeinen Glt"ichheirssatz in 
Erwägung zu z.iehen . 

Am Ende des Buches fragl man sich : Worum 

bricht die Argumentation einer Autorin, die 

uber weite Strecken ihre Pähigkciten und 

Kenntnisse nachdrücklich bewiesen hat. bei 
diesen hochspanne ndcl1 FrJgcn auf diese 

Weise ein? Das gruppen- uno doch individu­

albe"/~ogenc Dominierungsverbot: ein faszi­

nierendes Konzept, was haue si.:h da~u nicht 
alles sagen lassen! Und in welchem Verhältnis 

dazu stehen di e GleichheilSrechte des Einzel­
nen? Statt desse n: Abs. 2 ist I)wichrigcr~( als 

Ab, . 3, weil er VOr ihm stehl; aber .luch Ab,. 3 

ist » wi c htig(~ r « als Abs. 2, weil er hinter ihm 

steht; und c-nrscheidend ist dann, daß vor 

knapp 50 Jahren zu dieser Frage niemand ir­
gend etwas gesagl h.l-.lI das kann auch die 

Autorjn nicht fur das letzte \'(IOrt gehalten ha­

ben' 

!I!. KorllYastprogramm: Die ph.:tosophische 
DlSkussJOn der Q;'fQcenfragen 
\"<'cr nicht nur an politischen Zweckmäßig­

keir\"Cfwägungen und Durchscrzungsstratc­

gien, sondern auch an den grundlegenden 

normari ven F ragen - was' ist Gleichberechti· 

gung und inwieweit vermag sie Quo tenrege­

lungen zu rechtferrigen? - interessiert ist) 

wird von der i.lcut. .. (:hen Verfassungsrechrs­

w i."i senschah offensichtlich im Stich gelassen. 

Er schau, deshalb, ob sich seine Fragen nich, 

in dtr '\tIoral- lind Rechrsphi.losophie wieder­
finden; und tatsachlich wird er nun auch im 

deutschen Sprachraum fündig. 

f. Bernd Grilfrach, Wie gerecht {sc d,e Frau en­
quote? 

Der Mutelslraß-Schüler Bemd Gra/ralh bie­
tet auf knapp 200 Seiten einen ausgesprochen 

instruktiven Uberblick libcr die Argu mente, 

di e sich in der Quotendiskussion vertreten 

lassen? Seine Schrift isr nicht als Darstellung, 

sondern als cigenstandigcs systematisch es 

Argument konzipien; sie ist aber der ameri ­

kanischen Diskussion - insbesondere dem 

sehr ähnlichen Ansatz von Alan Goldman' -
vielfach verpflichtet. Sie zeichnet sich daher 

weniger d urch Originalitat als durch intellek -

tuelle Red lichkeil und argumentalive Ü ber­
sichr aus: ein Jusgczeichne[er . Grundkurs « 

zum Thema »Quorcn und Gerechtigk e it (~ . 

Deß GriiJrouh Frauenquoten letztlich ableh­
nend gq;cnüblTsteht, sollte angesichts der 

Sachlichkeit und begrifnichen Klarheit, die 

diesfs Buch in die Dehatte bringt, selhsl den­

jenigen nur als ein Schönheitsfehler erschei-

1h.'Jl. di~ anderer Meinung sind . 

Cra/r~ith serzt ein mit der - übrigens auch für 
die vcrbssungsn· t: htliche Gleichheicsdognu­
tik ') zentralen Umer:ocheidung von Gerech­

tigkeits- und Nücl-lichk eitserwagungen: 1st 
die Quote gerecht, weil sie vergangcnheitsbe ~ 

zogen individuelle Nach(cile kompensiert , 

ode ... isr sie gerechdenigt, weil sie zukunfcs-

7 Vgl jel~1 ~uth die:: RezenSIon von I ' ßytlulmg, D t(' lIIeglu­
m ll.ll Cl.1)(:" Fr,uu:nquou:. In tern Znu\.'hr { l)htlosophH~ 

199}. S 111,." 
S' .0\ H Goldm.m , Ju,"CC :tnd Re~'trs( Dl.Scnm tn ;J. uon. 

1979 
9 Vgl. dnu um F:lSscnd I1JIU~r (F'n J), S 16<1 {( 

J/j 
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116 bezogen ein gesellschaftliches Ziel ve rfolgt 

(12-16)' AnderS gesagt: E ntweder der Quote 

seehen von vorn herein gar keine kollidieren­

den Rechte im Wege, oder eine Beetnträchti­

gung derartige r Rechte muß gerechtfe rtigt 

werden - auch dies ein e Problemstellung, die 
offensichtlich grundrechtsdogmatisch rele­

vant ist. 

Daß Quotierung weder als individuelle noch 

als Gruppt!nkompensation aufgefaßt werden 

kann, begründet der AUroT m. E. iJherzeu­
ge nd (28- 45). Es kann daher nur um eine 

<ukunftsgerichtete Politik gehen, deren Ziel 

die ~G leich s (cUung der Frau in allen soz.ialen 
Bereichen« ist und deren Schranken die mit 
der Durchsetzung dieses Ziels mö~lich er­

weise koll idierenden Gerechtigkeitsnormen 

und Rechte sind (46--65) . Diese Struktur wird 

durch eine - etwas hausbacken geratene -

Diskussion von drei wichtigen Gerechüg­

keitstheorien (Utilitarismus, Rawlsl NOllr:k) 
bestätigt (66-102). Das Fazit lau tet: Ei n deut­

liches Ja zur Herstelluog vOn Chancengleich­

heit durch umfassende Maßnahmen - inklu­

sive der Umverteilung ökonom ischer Güter 

- . ein ebenso deutliches Nei n zu »umgekehr­

ten Diskriminierungen«, d a diese mit grund­

legenden GerechtigkcltsvorstclJungen nicht 

vereinbar seien. 

Im fo lgenden weist Gräfralh auf die 

Schwachpunkte dcr Argumente hin , die ge­

meinhin für Quotcn vorgl..'hracht werden. So 

ist es tatsächlich zumindest unklar, ob von 

einer UnterreprasL'nt.ltion immer und um­

stands los auf den diskriminierenden Charak­

ter ihrer Ursachen geschlossen werden darfj 

entsprechend vage wird gemeinhin das Ver­

halmis von individueller Chancengleichheit 

und de n statis tischen GJeichstcUungszielcn 

benannt (J03-t 12). Auch das wcit verbreitete 

- vgl. z. B. Raasch 68 f., 178 f. - Zeitargument 

( ·>"s dauert ohne Quoten noch bis zum Jahre 
2030, bis Frauen 50% ... ,() s teht ouf schwa ­

chen Füßen (113-"9). 

Etw as schwieriger ist die Lage dort, wo empi· 

rische Zusatzannahmen ins Spiel kommen. So 

kön.nte man z. B. behaupten , Quoten tragen 

zur Stärkung des Selbstbewußt!'ieins der 

F rauen und damit auch zur Herstellung von 

Chancengleichheit bei; außerdem sci die Er­

rei chung dieses ZicJs ohne Quoten gar nicht 

möglich. Gräfralh , Antworten auf di ese und 

ähnliche Argumente gehö ren sicherlich nicht 

zu den starkslen Passagen in seinem Buch 

(120-141), aber selbst sie machen klar, wor­

auf es hier ankommt. Das Buch endet in einer 

Auseinandersetzung mit Ronald Dworkms 

Rechtfertigung von Quorcnregelungen, die 

d en zentra len Punkt m. E. richtig erfaßt: Wer 

auf d er einen Seite »"B ürgerrechte ernstneh­

men .. wi ll , gerät in Schwierigkciten, wenn er 

sie auf der ande ren Seite in fast utilitaristi­

scher Manier dem Z iel der Gleichstellung 

opfem wi ll (t \8-t75 )' " 

Die Qualitäten des Buches kannen hier nicht 

einmal im Ans3ti' umfassend da rgelegt wer­

den; zu viele kluge Argumente we rden im 
Laufe der Untersuchung entwickelt. D azu 

gehört z. B. auch die Beobachtung, daß Quo­

ten im politischen Bereich leichter zu recht­

fertigen sind (118 f.): Denn hier geht es -

anders als im ),Erwerbsbcreich« - nicht pri­

mär um die Veneilung individueller Lebens­

chance n, so ndern um die Gewahrlcistung 

eines politischen Prozesses , in d em die Be­

dürfnisinterpretationen der Frauen mcigl.ichst 

authentisch 7~U WOrt kommen mu ssen. 11 Der­

artige Differenzierungen, die sich aus »de r 

Sache selbst\( ergeben. vermißt man in der be­

sprochenen verfassungsrechdichen Literatur 

schmerzlich. 

Gräfraths Buch bedeutet - auch in seinem 

Selbstvcm,ndnis (vgl. 180) - gewiß nicht d as 

Ende der D iskussion. Aber eine bessere 

Grundlage, auf der man sich zunachst einigen 

kann, worüber man eigentlich uneinig ist, 

läßt s ich kaum vo rsteUen. 

2. Beau Rössl,r (Hrsg.), Quoliemng und Ge­

rcchllgkeit 
\Y.fe r noch ticfl~r bohren und die Debatte nicht 

nur bei Gräfmth aus zweiter, wenn auch sehr 

zuverlässiger Hand wahrnehmen wi.lI , kann 

nun :tu einem von der Berliner Philosoph in 

Beate Rossler herausgegeben en und klug ein­

geleiteten (7-28) Band greifen, in dem die 

anglo-a.merikanischen »Klassik er .. zu d iesem 

Thema versammelt sind. 

Der traditionelle Kompen:s:ationsanSa t7 .. w ird 

von Th omson (44-48) vorgestellt und von 5,­

man (49-57) und Fullin wlder (104-11 t) kriti­

s iert. Deutliches Übergewichl haben die zu-

kunftsorientierten Rech tfertigu ngsa.nsätze 

(D-work m 74-95; ähnlich Fullmwlder 

111- 119), die sich aber die Frage stellen lassen 

müssen, ob die Verfo lgun g des Z iels ei ner ge­

rechten Gesellschaft mit dem Rech, auf glei­

che indi vid uelle Benicksichtigung kollidiert 

und gg-f. eine Beeinträc htigun g dieses Rechts 

lcgitimieren kann . Als ausgesprochen frucht-

(0 Ygl. d~"l.u :luch unH.'n UnioN 2., 

11 Vg!. duu :mch HuHr" AaR 11.8 (Fn 'I), S. 120. 
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bare u.nd grundlegende begriffliche Klärung 

hat sich hier illzwischen Dworkms Unter­
scheidung vo n einer Behandlung als Gleicher 

und gleicher Behandlung herausgestellt (79): 

Fundamental ist das Recht auf gleiche Ach­

tung und Benicksichtigungj dieses Recht 

kann im konkreten Fall eine tatSächlich glei­

che, aber auch eine differenzierende Behand­

lung verlangen. Dies ist offensichtlich eben­

falls für die Dogmatik des Art.} GG von 

Bedeutung, 11 wird aber von Raasch und Sack­
sofsky souverän ignorie". Gleiches gilt für die 

subtile Analyse von O'Neill zum Begriff der 

Chancengleichheit (144-1 57); man vergleiche 

diese mit den entsprechenden Ausführungen 
von Raasch (156ff.). Ob man DworkiTl darin 

folgen muß, daß z. B. die Kriterien für Uni­

versitätSzulassungen allein auf gcse1.lschaftli­
ehen ZieJvorsceliungen beruhen und mit indi­
viduellen Rechten nichtS zu tun habenJ ist mir 
eher zweifelhaft; aber das hängt 1I. a. davon 

ab, welche Rolle man dem Verdienstgedanken 

zuspreche n kann (dazu Rachels 158-'7\) -

Überlegungen, die auch für die Interpretation 
des Art.} Abs.2 GG he rangezogen werden 

könnten. Eine feministische Kritik und Wei­
terentwicklung traditionel.ler Gleichberechti­
gungsvorstellungen bietet schließlich Jaggar 
([93-21 S)i auch dies ist von emi_ncnter verfa.s­
sungsrechclicher Bedeutung, wenn sich 
Frauen nicht einfach den männlichen Stan­
d ards anpassen wollen. 

Es iSt hier nicht möglich, eine auch nur halb­

wegs umfassende Darstellung der in diesem 

Band gesammelten elf Arbeiten zu geben. Die 

Autoren kommen durchweg - abgc.sehen von 

Lisa Newton (96-102) - 2U dem Ergebnis, 

daß Quoten z umindest grundsätzlich mora­

lisch zulässig sind. Aber das ist nicht ent­

scheidend; viel wichtiger ist es, daß auch 

dieses Buch mit der argumentativen QuaJität 

seiner Beiträge den in der öffcndichen - und 
auch verfassungsrechtlichen - Debatte fest ­

stellbaren fatalen Zusammenhang von »star ­

ker Gesinnung u_nd schwachem Denken« bei 
der Erörterung moralisch brisanter rragen 
durchbricht. I) 

IV Die Grulldrechlsdogmalik zWLschen 
Scheinp/ausibdttiitcn und philosophIScher 
Aufklärung 
Nach Durchsicht zweier rechtSphilosophi-

rt Vgl. HHtttr (Fn }). S . . " f(. 
IJ Vgl. dazu die ßC'sprechung \"on W Kt'mmg. FAZ \', 

29· I. 19901; ferner KI. Gunthu. FR v. J 7- 199'3. und 
j. CUllfm:r. Z<u v. 8. 10. 1991 

scher lind zweier verfassungsrechdicher Bü­

cher isr ein Eindruck ganz. vorherrschend: 
Während man in der Philosophie über die 

grundlegenden moralischen Aspekte eines 
aktuellen gesellschaftlichen Problems sach­

haltig informiert und inteLligent belehrt wird/ 
stochert die Rechtsdogmatik mit ihren In ­
strumenten ziemlich hilflos im Nebel der 

normativen Fragen. In jedem der Aufsätze 

des Rössler-Bandes erfährt man mehr über die 
Grundfragen der Gleichberechtigung und der 

Rechtfertigung von Quoten als in den verfas­

sungsrechuichen Arbeiten vo n Raasch und 

Sacksofsky zusammen. In ihnen wird nämlich 

di~ Diskussion dort, wo s ie eigentlich begin ­

nen müßte, mit einem Verfassungstechnizis­

mus abgcscbnitren, der nur noch eines erken· 
nen läßt: eine ungeheure Scheu, sich mit 
diesen Fragen zu beschäftigen. Woran liegt 
das? 
Zum einen ist es natürlich nicht einfach, neu­
artige normative Fragen zu strukturieren und 
in die Terrninologie des Verfassungsrechts zu 
über~ctzcn. Es Liegt dann nahe, die Sachpro­
bleme zu ignorieren und sich durch Rückgriff 
auf Wortlaut, EntStehungsgeschichte und die 

formale Normsystematik weitergehenden 
Überlegungen zu entziehen. Die' gilt übri­

gens in gan'l. ähnlicher Weise für die verfa.'i· 

sungsrechdichen Gegner von Quotcnrege­
lungeni insoweit ist es fast ein Zufall, daß es 
in dieser Besprech ung gerade zwei Quoten· 
befürworterinnen tri fft. 
Damit deutet sich zum anderen ein grund­
sätzlicheres Problem in der Verfassungs­

reclnswissenschaft an. Das Irritierende an 
den Arbeiten von Raasch und Sacksofsky be­

steht darin, daß und wie sie mit einem schier 
unglaublichen Venrauen in die Savignyschen 
Auslegungscanones (vgl. 5Mbofsky J t7 f.) 

Verfassungsinterpretation betreiben - als 
habe es die Debatten um die )Gewißheitsver­
(une im juristischen Oenken« und die »politj. 
sche Funktion der jurisl isl.:hcn Methode« nie 
gegeben. q Man muß nun wirkl.ich nicht »me­
thodisches Neuland betreten « oder od ie Me· 
thodendiskussion entscheidend voranbrin· 
gen« (Sacksofsky } ,8), um zu bemerken, daß 

sich die Frage, ob Quoten mit Gleichheits­

rechten kollidieren, auf verfassungsrechdi­
eher Ebene nicht mittels \'Vortlaut, Ents[e­
hungsgeschichtc und systemat.ischer Ausle­
gung beantworten laßt. Denn wie sollen 

14 Vgl G H ll t!crk.1!t, GC' ..... Ißh~u ... erluStt 1111 lun$tl ~(;h C'l1 
Denk"n Zur pol1ll.schcn f'unkll0n der /UTJStlschen M~· 
IhoJe. 1977 

1I7 
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118 derartige Argumente einen QUOIcngegner 
überzeugen? Er wird den \'Vordaut andcr.s: 

verstehen , die EntSlehungsgcs<.:hichtc fur 
nicht hinreichend eindeutig und die Systl:ma­
tik fur unergiebig halten - so t:m ge man ihm 
nicht dargetan hat, daß Quoten anh and der in 
der Verhssun und unserer Rcchrskultur ent­
haltenen normativen Grundenrschcidungcn 

nicht ungerecht sind. Diese inhalrliche Argu­
ment.nien anh.lnd ,, ~Ilgemeiner Gerechtig­

kcifserw3gun gcn« (RdtHch )02) kann von der 
juristischen Mc.::thodc nicht ersetZ!, sie kann 
nur in sie mtegrtert werden. Und an dieser 

Integration fehlt es allerorten. 
Dies führt in der Vcrfassungsrechtswissc.:n­

schaft zu externen und internen Problemen. 
Das externe Problem besteht darin , daß die 
GcllUngskraft des VerFassungsrechts ge­
schwächt wird. Dir in den Büchern von 

Raasch und Sackso/sky vorfindb" 'e, scho n 
fast kuriose Gleichzeitigkeit von methodi­

schem Biedersinn und Traditionali smus 
cinl!i'~ei[s. inhaltlicher Progressivi(J[ anderer­

seits lebt natürlich vOn der :tl ten juristischen 
Ideologie, daß sich noch so umstrittene Er­

gebnisse durch die Anwendung einer von 

normativcn Erwägungen sehcinbar unbela­
stelen Mcrhode legitimieren Iasscn. Aber das 
ist und bleibt - und jnl Verf.lssungsrecht alle­
mal - eine 1Ilusion: Zumindest das Verfas­
sungsrecht lebt nicht nur von einer fakti ehen 
Gldtung (»es steht nun einn131 im Geset1_"), 
'iu ndern auch davon, daß die Burger lind Bür­

gt:rinnen sich in ihm und seiner professionel­
len Aufhl~reitung mit Ihren Anliege n wieder­

erkennen. Eine Rcclllswis.scnschaft, die z. B. 

di e mit Quoten koUidiercndcn Gleichhcirs­
reellte dun;h die fonnale Konstruktion ir­

gClldwekhcr SprzialitätSverhilmissc aus dem 
Verfassungs recht hinausdcfin iert, ohne dafür 

eine inhalrliche Bl'~ründu.ng zu geben, tragt 
dazu nicht bei . 
Da die von der Verras ... ungskommi..ssion z u 

Are.) GG beschlossene 1 ormuli erung wenig 
klan , ' ~ ist es zu erwarten , da ß die Quoten. 

fragl.! die Verfassungs rechtswissenschaft noch 
l a n ~c beschäftigen wird. Man kann nur dJvor 

W:1 rnl'n, jetzt zu versuchen, aus dcn Beratun­
j;CIl der Kommission die ZuJassigkcit oder 

Unzulassigkei[ von Quotcn herauszulesen, 
anstatt die Sache selbsl z.u diskutieren. Das 

Ergebnis iSt völli~ oiien: Mag se in, dar., die 

I S ~m! LIUU.'t :ali t.rc..lnl.uns l.U An J Ab$ ~ GG : .. 1)~r S ~.l.l: 

ford en die tmxhllCM [)ur~h.s('tzun g der Glcote:hb-erec:h. 
tlgung von fn.ucn und M;mncrn und Wirkt .mf Ju;' ß CSt" I­

!',S I.l ß i; b .. slehC'nJcr ~ ~cht l:1lC' ~ m • 

Quo[e von der Vcrfa.ssung ge· oder verbolen 
oder die Sache letztlich dem Geseti~geber an­

heimgestelh ist. Aber zu welchem Ergebnis 
nun .\Udl kommt, immer mu(~ .... idl die Vc:r­

fassun:;srec.::hlswi:-,sl·nschaft darum bemüllcn. 

die jeweiligen Gl:gcnargumeme zu berück­
s ichti ~t:n und in ihrer Dogmatik angemessen 

und oft"tn zu verarbeiten. Naturlich mu ß ma.n 
(übei bC:1chlc.:n, daß es sich um politisch 

hochumslrinl'n ~ Fra~('n handelt, und darauf 
gg-f. mit vl'rf.ls~un~ .... rechrlirhl"T Zurückhal­
(Un~ J"l'agil'ren. Aber sc:lbst um diese Position 

bl:grundl:n 7.U kennen, kann nicht einf:1ch auf 

dl'~' poljrisl.:hen Streit verw iesen, sondern 
mul~ die normative Struktur dil':-'l"r I:ra~l'n 

transparent gc:nac.ht werden. Auch politi ~ch 

und moralisch umstrittene Fragen kann das 
Vcrfassullgsrö:'ht nii.JH q:;norieren, indem sie 

sie durch fOnllJlc Hilfskonstruktionen b,\r 
nicht in das Recht hineinläßt. Ganz im Ge­
gemeil : V\!ri;lhn die Verfassungsrechtswis­

:'('nsdlJlt so, wird sie sich höchHt'ns den 
Vorwurf des DogmJtismus einhandeln und 
si~h mitsamt deI" VerJ;,.')sung in Kürzl: am 

Rande des sozia len Lebens ",icdcrfinckn. 

Damit h~ngt der int(Tnc Zuswnd dieser Wis­
senschaft 1.usammcn . Die Buchel" von Raasd) 

und Sack_,o/ ,ky - und nicht nur diesc- erwek­
ken den Eindruck, als wolle man philosophi ­
sche Überlegungen systematisch umgehen 

oder sogar :wsschlicßcn. weil sie die Reinheit 
der jurist ischen j\1ethode und damit die Un­

angreifbarkeit der erzielten Ergebnisse beein­

trächti gen konnten. Aber eine Rechrsdogma­
tik ohne philosophische Auiklärung ist. blind 
- und en passant : auch Iang-weilig - ; sie ist 
nicht in der Lage, neu auftretende no rmative 

Probleme begrifflich ZLI crt"ssen; und für die 
Grundrcchtsdogm.1tik des Art. J GG gilt dies 
allemal. Die Alte rnative lautet aho nicht : ;u~ 

risti SChe Eindeulig- vs. philosophische Viel­
deutigkeit, sondern: oberflachlieh. Pscudo­
klarheit vs. angemesse ne ProbJemcrfas­

sung. 

Die philosophische Debatte kann gewiß nicht 
umstandslos in RedHsdogmatik tibcrsetzt, 
das Verfas!:iungsrecht nicht in Moral und Poli­
tik aufgelost werden_ Aber es geht nicht um 
das Übernehmen ferti ger Antworten, son­
dern darum, die Grundrechrsdogmatik so 
einzurichten, daß sie uberhaupt die Probleme 

erkennt und die richtigen Fr:1gen stellt. Dabei 
kann die Philosoph ie helfen: . Es kann keinen 
echten Fortschritt im Vcrfassungsrcchr gebe n. 

sobnge es nicht das Problem der Rechte ge­
gen den Staat isoliert und dieses Problem in 
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seine Tageso rdnung aufnimmt. Das spricht 
fur eine Verschmelzung von Verfassungsrechr 

und Moraltheorie, eine Verbindung, die un­

gbublichcrwl'i se erst noch stattfinden muß. 

Es ist gan1.. verständlich, daß J urisren sich vor 

ciner Verbindung mit der Moralphllosophic 
rurchten; und insbesondere vor einer VerhilI 

dung mit denjenigen Philosophen, die uber 
Rechte reden, weil die geisterhaften Obc:r­

töne dieses Begriffs den Kirchhof der Ver­
nunft bedrohen. Es steht jetz t aber eine 

bessere Philosophie zur Verfu gung als dieje­

nige, iln die Juristen sich vielleicht erin­

nern.," Auf diese Philosophie darf die Ver­
fassungsrech tswis.senscha fr nicht verzichten ~ 

Ste/an HrfSC Cf 

Replik auf SIe[an J-J usw· 

,.In der verfassungsrechrlichel1, aber auch 10 

der rechlspolitischen Diskussion hat derje­
nige einen beachtlichen Vorteil , dem es ge­
lingt, seiner Position die Weihen des Verf.s­
sungsrechts zu verleihen i di e G cgenposit.ion, 

die auf die Bedeutung kollidi erender Rechts­
güter aufmerk sam m:ldlt, gerat dann in eine 

I'rontsrellung zur Verfassung. Wer 
diese Strategie verfolgt. muß sich aber beson­
ders hannäckig fragen I:1SSCIl 1 ob seine Pra­

missen zutreffend s ind.~' 

Insofe rn können die Frauen Herrn Huster 
dankbar sein fur die freundliche Bereitstel­

IlIng einer :o>gr iffigen Sprechbbst· ... :, die den 

Ver.such anleitcn konnte, den Tl"'X [ seiner 

Buchbesprechung mil selbst formuliertcn 
Fragen luch dem Straccgiegehah jurispruden­

tieHer Einl<lssun :'en zu kon frontieren. 
\'(Iclche Pramisse Herrn Huster allerdings 

nun bewegt, aus vcrf.tssungsrechrlichcn 

Gründen ein Buch sehr schlecht, cin Buch 
::;c.:hleclu und zwei Bucher gut zu finden , ist 

seiner Rezension allenfalls indirekt cmnehm~ 
bar. Eigene Ausgangspunkte oder Bewcr­
[ungsg<:sicntspunkte formuliert er nicht ex ­

plizit, sondern beschränkt sich <"luf funf in den 
Tex[ eingestreute Thesl·n. 

Die H~terog('nität der im fo lgel1dl~n heraus­

gegriffenen funf Aussagen ist dabei einer 

16 R Du:rno).·m. Bu rll:c: rn;cht~· C:rIISCi;tnumnH; n, 19S". 
S lP 

1 Won he:hc.s ZI I ~I .I·l us t (· r' NJW I"S , 'I! 
1 \'(Ionllchrt Kur:r.kom mCnt3r (' ln( 5 n ll'.cnden Ru:hlc: n 

;lm VcrwOlh ulIgsSt"rlcnl Fn l1k{un :tm MJJß zu f.'n . L) 

konscq uenc werkimmanenren Kr·irikperspek­

live zuzuschreiben, will heißen: Sie werden in 

der Reihenfolge aufgegriffen, in die sie sich in 

den Rezensionstext eingestreut finden. Viel­

lei,ht gelingt im Ergebnis die Kristallisarion 
einer Pr;:lI11isse, die der gefordenen h,urn;l(ki 

gen Befra gun g zuganglich sein kdnl1l~. 

/. Bei der Einführung von Frauenquoten geht 
es erstmalig nicht um die Gleichstellung von 
Individuen, sondern um die Gleichstellung 

gesell schaftlicher Gruppen. 
Diese Aussage ist hiswrisch offensichtlich 

unzutreffend. Der Gleichheitssat1. ist von jc­
her durch kollektive Bezug punkte definiert . 
Die Parit':' gesellschaftlicher Gruppen iSt ein 
ols verfossungsrechdiches Problem langSt und 
in den verschieden sten Ausgestaltungen au f­

gegriffenes gesellschaftliches Anliegen, das in 
seinen unubcrschbaren rcchlsdogmatischen 
Artikulationen spatc.slells i.n der Rechtspre­

chung des Reich gerichts wm Allgemein­
platz wurde (RG Z lo6 !) . 
.2. Kindergartc.npliitzc und rentl·nversiche­

rungsrechdiche Aufw errung der Hausfrau­

enarbeit verdienen im Vergleich mit Quoten 

den Vorr'lIlg bei Anstrengungen zur Verbes­
serung der Situation der Frauen. Denn es ist 

untunlich) Frauen in die Erwerbsarbeit zu 

drangen. 

Diese These ist unrE"alistisch, deshalb ideolo­

gieverdachti !;.. Denn eine Verstärkung der 
staadi(hen J\nsrrengungen um Kindcrbctreu­

un g!<;pbtzc oder g.H Gnnztagsschull~n gilt in 
Oeu chland als nicht finan7.i erbar. Ebenso­
wenig ist eine weitert' Erhehung der Ab­

schopfung von Erwerbseinkommen ~ugun~ 
sten elncr rentenversicherungsrechtlichen 

Aufwertung der Hausfrauenlatigkeit ko n­
scnsfahig. Die Belastun g der Erwerbsein­

kommen durch Pflicht\lcrsicherllngsbcilragc 

gil( als .01 Punkt der hochsten Zumutbarkeit 
angelangt. 
Immerhin weisl die Forderung zllgleich von 

sich (on wic in die richtige Richtung: Letzt­
lich ist die Vf'rbcs~erung der Situation der 
F rauen in einer • rwerbsgcse lJsl..'haft nur 

durch Erwerbsarbeit moglich, und Z,W<lr, weil 

mit den geringsten Transaktionskosten ver­

bunden J durch eigene Erwerbsarbeit und 
nicht indirekt durch fremde Erwerbsar­
beit. 

). Der Gleichbehandlungsgrundsar z wird 
seine .. fruchtbare emanzipatOrische Stringenz 

in Kürze", verlieren, weil Fraucnquoten nur 
zu Lasten seiner historisch verburgten Aus­

richtun g (Gleichbchandlung von Menschen 
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120 anderer Rasse, anderer Herkun.ft, anderen 

Glaubens und anderer politischen Anschau­

ungen) » gerct[et~ werden konnen. Ein ')rcin 
formaler. GesichtSpunkt ist demgegenuber 

der Hinweis auf den Wortlaut des An, 3 

Abs. 2 und 3 GG, der sich, das mag auch Herr 

HusteT so direkt nicht bestreiten, Jllein auf 

Frauen bezieht. 

Diese These ist ebenso schlicht und theatra­

lisch wje verquast und unzutreffend, Zu­

nächst einmal wäre eine terminologische Prä­
zisierung. an sich ja Herrn Husters Metier. 

vonnöten, Was heißt im Zusammenhang mit 

dem Wortlaut der Verfassung ~ rein formal«? 

Abgesehen davon: Inwiefern werden Frauen­

quaren >l in Kürze« zur Diskriminierung An­
dersgläubiger oder Andersrassiger führen? 

4- Ein Er~ebnis, das aus verfassungsrechtli­

chen Vo.:rbürgerungen oder Gcwähdeistungen 

abgeleitet wird, bedarf keiner weiteren Recht­

fenigung in Gestalt einer Ergebniskorrektur. 

Eine solche verbietet sich vielmehr. 

Diese Ausage ist unzutreffend. Sie ignoriert 

ganz grundsat7.lich die ubiquitäre Kollision 

verfassu.ngsrecbtljcber Gewährleistungen mit 

gegenlaufigen Fügungen. Es ist schon ein 

Kreuz mir der kognitiven Verarbeitung von 

Kollisionen oder gar Mduccken. 

Bildend könnte insoweit die in jedem Lehr­

buch des Verfassungsrechts mit umfänglichen 

Zitaten nachgewiesene und immer gerne und 

breit erörterte Judikatur des Bundesverfasw 

sungsgerichts zu »Scbranken-Schranken« 

und lOBeschränkungs-Beschränkungen« sein. 

Ferner kommt die Lekture der höchstrichter­

lichen Entscheidungen generell als probates 

Mittel zur Beobachtung der typischen rechrs­

dogmatischen Argumentationsmuster in Be­

tracht und kann Herrn Huster daher empfoh­

len werden. Insoweit wird als Lesehilfe 

darauf hingewiesen, daß jede Entscheidung, 

die die ausge.tretene pfade der Dogmatik ver­

läßt, mit einer argumentat.iven Abgleichung 

des Ergebni sst:s endet. Eine rechtsfortbil­

dende Argumentation ohne abschließend 

prasenrierte Beobachrung der Umwehen mag 

aus der Perspektive der neu esten Systemtheo­

rie wegen der befürchteten kognitiven Über­

forderung von Juristen angez.eigt sein Guri­

stinnen oder gar JuristInnen kennt diese 

Perspektive nicht). 

Sie findet gleicbwohl immer Statt und gehört 

damit zur Faktizität wie zur Geltung der ju­

stiziellen, damit auch einer mit praxisleiten­

dcm Anspruch auftretenden jurisprudentiel­

len Begründungseinlassung. 

5. 14-nd zentrale AU.Hage: ~) Wer )Bürgerrechte 

ernsrnehmen< will, gerat in Schwierigkeiten, 

wenn er sie (!> auf der anderen Seite in fast 

utilitaristischer Manier dem Ziel der Gleich­

stellung opfern will .• Will heißen: Die Bevor­

zugung einer konkreten Frau führt in nicht 

vertretbarer Weise vom kollektiven Ansatz­

punkt der Begründung dieser Maßnahme weg 

und hin Zu einem individuellen Vorteil. Nm­

wendige und weiter verschlimmernde Konse­

quenz: Diesem individuellen Voneil korre­

spondiert ein mit Art. 3 Abs.2 GG schlecb­

terdings nicht mehr begründbarer Eingriff in 

die Rechte eines übergangenen Mannes. 

Kommentar: Herr Huster hat das Diskrimi­

nierungsproblem nicht begriffen. Natürlich 

liegt es genau in dem Spannungsverhälmis der 

Auswirkung gruppenspezifischer Benachtei­

ligungen auf Kompensation über Individual­

rechte. Hier innezuhalten , wie er es tut, heißt 

auch) schon den Anspruch, mit dem Arbeiten 

wie die von Raasch und Sacksofsky angetre­

ten sind, zu ignorieren. Individuelle Ausrich­

tung der Grundrechte kann genau nicht be~ 

deuten, daß gruppenspez ifische gesellschaft­

liche Probleme damit bereits verfassungs­

rechtlich indifferent sind. Insofern spiegelt 

Herrn Husters Argumemsrruktur, die fern an 

d.ie Sätze der Logik erinnert, die Ebenenver­

wechslung. 

Wie s ind Herrn Husters Ergebnisse zu erklä­

ren? Warum kommen die im Rössler-Band 

versammelten Aufsatze trotz in Passagen 

vollständiger Deckungsgleichheit der Aussa ­

gen etwa mit der Arbeit Sacksofskys besser 

weg? Wohl allein aus perspektivischen Grün­

den: 1m Rössler-Band aufgegriffen werden 

überwiegend rassen bezogene und nicht ge­

schlechtsbezogene Diskriminierungen in den 

USA, also ferne Situationen aus einem fernen 

Land. Außerdem bleibt natürlich die Alltags­

relevanz. damit das konkrete Bedrohungspo­

tential der moralpbilosophischen Perspektive 

Röss lers weit zurück hinter dem der juristi­

schen und durchserzungsorientienen Pt:r­

spektive Raasehs und Sacksofskys. Für das 

Gräfrath-Buch spricht demgegenüber sein 

Ergebnis: Quoten seien im erwerbswin­

schaftlichen Bereich nicht zu rechtfertigen, 

sondern allenfalls )tim politischen«, will wie 

von jeher heißen: Die moralisch gerechtfer­

tigte Frau engag-iert sich karitativ und enthält 

sich der Konkurrenz. 

In diesem Wunsch liegt dem auch ein Schlüs­

sel zum Verständnis dessen, was junge Links­

und Reehrspatriarchen so denken: EndLich 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1995-1-97 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 05:29:57. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1995-1-97


hat es ein Mannsbild fertiggebracht, das, was 
,He denken, ungeschminkt, deu tlich und in 
schlechtem Deutsch .Is böswillige und gehäs­
sige Schmähkritik zu präsentieren. Wir wün­
schen Herrn Husler für sei.ncn weiteren be· 
ruflichen Werdegang alles Gute. Mögen vOr 
allem Raascb und Sacksofsky niemals vor ihm 
auf einer Liste stehen. 

Margaretha Sudhof 

Handbuch des Staatskirchenrech" der Bun­
desyepublIk Deutschland, 2., gTlfndlegend 
neubearbellete Auf/age, Hrsg.: J. L/Stl! 
D. Pirson. Hier: Bd. I, Berlin 1994 (Duncker 
& Humblot) , IIJO S., DM 79,-

Staatsktrchenrecht (RehglOnsrecht) als Ge­
gemtand heutIger RechtSWISsenschaft 
I. Im Herbst 1994 iSI Band I der Neuauflage 
des vor gcnau 20 Jah ren von E. Friesen­
hahn/U. Scheuner herausgegebenen 7.weibän­
digen Handbuchs ersduenen . Ins~':~:1mt wer­
den es diesmal nicht wen iger als 74 Beiträge 
von Liber So Spezialisten, darunter zahlreiche 
prominente Autoren. sejn. N un mag mancher 
einem solchen offensichtlich stark subvent io­
nierten Werk skeptisch gegenüberstehen: 
Handelt es sic h doch schwerpunktmäßig um 
die RechrsstelJung der Kirchen und sind die 
Autoren von den nunmehrigen Herausgebern 
(ausschließlich) "aus den beiden großen 
chrisdichen Konfessionen.< für die JVlitarbeit 
gewo nnen worden. Auch erfolgte die Redak­
tion im "Institut für Staatskirchenrech( der 
Diözesen Deutschlands- . dessen Leiter einer 
der beiden Herausgeber ist. Gleichwohl kann 
nur empfohlen werden) md~Jil:hst uO\·urt.: in­
genommen an die Lektüre der einzelnen Bei­
träge heranzugehen, Dies nicht nur wegen 
der z. T. deutlich untersch ied lichen Auffas­
sungen, sondern auch wegen des durchgängig 
hohen Informationswerts. 
Band I enthalt in eilll:m Gruncllagcl1:1bschnitt 
außer einer juristischen übersicht (s. u.) eine 
schöne historische Abhandlung vO n Pirson , 
einen Aufsatz von ll.ms Maier über die poli­
tiscb-gesellschaftliche Bedeutung der Kir­
chen von 1945 bis heute und Darstellungen 
zum Staat-Kirche-Verhaltnis aus innerkirchli­
cher Sicht (P. Mika<, M.} leckei). Im Ab­
schnitt über RechtSquellen finden sich u. a. 
Darstellungen zum Vertragsrecht (A. Holler-

bach), eine recht nützliche, wenn auch z. T. 
etWas knappe Übersicht zum Staatskirchen­
rech, in der einfachen GesetZgebung O. Mül­
ler-Volbchr) sowie die besonders aktuelle 
Darstellung von G. Robbers zur Entwicklung 
im europäischen Recht. 
Ein Band diescr umfassenden Konzeption 
bietet neben dem Grundsätzlichen thema­
tisch so gut wie alles: von der kirchlichen 
Organisationsstruktur über das kirchliche 
Personenstandswesen mit Datenschutz. sogar 
das Archivwesen, das Rech, der Ordensge­
meinschaften. Auch sämtliche finanziellen 
Kirebenangelegenheiten werden (5.867-
1147) ausführlich in Band I behandelt, d.run­
ter durch H. Marre mit einer knapp soseiti­
gen Übersicht über das Kirehensteuer­
recht. 
Ein zwangsHiufig .schon in der Auswahl not­
wendig unbefriedigender Versuch einer mehr 
als nur pauschalen \X'ürdigung wird vorzugs­
weise bei Grundsatzbeiuägen von alJgemei­
ner Bedeutung ansetzen, Dabei sei vo rab die 
prägnante Abhandlung über die Gewissens­
freiheit und ihre Einschränkbarkeit aus der 
Feder von M. Herdegen genannt, die man ge­
radezu ein Kabinettstück nennen kann. Es 
wird ergänzt durch einen kurten Artikel zur 
Kriegsdienstverweigerung und zum Ersatz­
dienst, was man im Handbuch des Staatskir­
chenrechts nicht unbedingt erwarten 
würde. 
11. Von den vcrfassungsrechtlich zentralen 
Beiträgen sei zunächst der von J. List! über 
die individuelle und korporative Religions­
freiheit hervorgehoben, eine »Grundvoraus­
setzung für ein freies Geistesleben«. Sehr 
nützlich ist dabei insb . die Zusammenstellung 
von EinzclfäUen der RechtSprechung auf 11 

Seiten . Im übrigen schlagen fre ilich mehrfach 
die kirchlichen Interessen des Autors durch, 
was an sich ja nich t zu beanstanden wäre. 
Aber immer dann, wenD die rechtlichen In­
teressen der - statisti s,h ja nicht gerade unbe­
deutenden - M.inderheiten 7.U berücksichti­
gen wären (von den neu en Bundesländern 
ganz abgesehen), tut sich List.! sehr schwer. 
Das Toleranzgebot bezeichnet er als »eines 
der obersten Verfa.ssungsprinzipien.~) setzt 
sich mit ihm aber, insbesondere mit seiner 
Funktion als Minderheitenschutz, überhaupt 
njch[ auseinander. Er vefl.ichtet sOnar, trotz. 
der umfangreichen vor allem historisch-ph i­
losophischen Spezialliteratur, auf jeden Ver­
such einer akw cUen Definition, anstat[ die in 
der Rechtsprecbung des Bundesverfassungs-

121 
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122 gerichts hier gelassene Lücke -:l uszufüllc,n und 
wenigstens ein Minimum an Literatur zu 
nennen (s. 442 f.). Zur Erläu<erung des Tole­
ranzprin z.ip.o; nennt List! insbeso ndere die 
Problematik der Kreuze in Gerichtssälen und 
Klassenzimmern, die er offenbar fur ohne 
weiteres zulässig hält. Eine Auseinanderset­
zung mit der Kritik, auch nicht mir der gar 
nicht erwähnten Rechtsprechung des Schwei­
zerischen Bundesgerichts von 1990, findet 

nicht statt, einen Zu,s:tmmenhang mit dem 
Neutralitätsprinzip erwahnt List! nicht (So 
wird weder die grundlegende ),kritischc« Ar­
beit von E.-W. Bockenfördt zum Kreuz im 

Gerichtssaal, ZevKR 1975, 119-147. zitiert, 
noch der Ausatz von L. Renck in JuS 19891 
451-454 zur ReligionsneutralitJr und Tole­
ranz; 'Zum Kruzifix im Klassenzimmer vgl. 

auch G. Czermak KJ 1992, 46/)8-62.). Bei 
solcher Sichtweise steht die Aussage Lisds, 
dem Staat sei es "schlechthin verwehrt<l , ... auf 
die ßildung von Glaubensüberzeugungen 
Einfluß zu nehmen«, etwas im luftleeren 
Raum. Auch die sogenannte negarive Rcli­
gion!:ifreiheit problemalisiert List! in keiner 
Weise (vgl. dazu aher d.ie tiefschürfende 
J\.10nographie von]. Hellermann J J 993, zur 
sogenannten negativen Seite der Freiheits­
rechte, die ausführlichen Darlegungen von 
E. Fischer in ,)Volkskirche ade!«, 1993,65 ff. 
und schon in ,)Trennung von Staat und Kir­

che«, ). A. 1984, )6 H. und neuerdings sehr 
klar L Renck, NVwZ 1994, )44-\46; List! .r· 
wähnt sie sämdich nicht). 
Derartige Angriffspunkte bielet die ahnIich 
zentrale, aber breiter angelegte Abhandlung 
von K. Hesse zum Sclbstbesummungsrecht 

der Rcligionsgemeins<:: hafH.'n - mit einer 
\X/ürdigung der verschiedenen Schrankenfor­
meln - nicht. Bemerkenswert und von prakti­
scher Bedeutung ist Hesses Auffa~sung (übri­
gens keineswegs isol.iert im Kreis christlicher 
Autoren), das Bundesverfas!:iungsgericht be­
rücksichtige bei seiner rnteTf:~sellabwägung 

im Rahmen des An. 1)7111 I WRV zwar zu 
Recht das kirchliche Eigenverstandnis, lege 
ihm aber zu Unrecht ein besonderes Gew icht 

bei (s. 555). Möglicherweise bestünde dem­
nach z.umindest im praktischen Ergt:bn.is (Ar­
beitsrecht) kei.n allzu großer Unterschied 
mehr zur weithin demonstrativ ,1bgelehnten 
kritischen Position von J. \Xlieland (Der Staat 

1986,)Z1 ff.). 
\'</(,Ili~ einleuchtend LT~Lheint die Behandlung 
des Gesamtsystems des f!Staatskirchenrechu« 

- ein anerkannt problematischer Begriff, von 

dem man sich gleichwohl nicht losen will- in 
zwei Paragraphen, die noch dazu verschiede­
nen Abschnitten zugeordnet sind. So steht 
beiden Verfassern für die riesige Materi e je­
weils viel zu wenig Raum zur Verrub'Ung. -
P. Badura behandelt in seinem Hauptteil die 
Kirchenartikel mit Enrstehung und Ausle­
gung zur Weimarer Zeit, sodann jeweils nur 
kurz die Emstehungsgeschich[C des Art. [40 
GG, einige Grundfragen so\vie das Land ~·s ­

verfassungsrecht und die jün5sten Beratun­
gen der Gemeinsamen Verfassungskommis­
, ion. Die ÜberblicksdarsteUung von Badura 
bietet in ihrer nüchtcrllc::n An ohne beson­
dere Schwerpunktsetzung wenig Angriffsflä­
chen. Eigentümlich wirkt, daß das Tren­
nungsprinzip lediglich kurz angesproch en 
(S. 2)2 f., 242), aber nicht weiter L'rlautL'rt 
wird. - A. Frhr. v. Campen hausen eröffnet 
mit § 2 des ersten Bandes den juristischen Teil 
des Handbuchs mit einem Überblick:..artikel, 
der wohl als Leitartikel gedacht, aber mit 38 
Seiten angesichts des Gesamtumfangs der 
zwei Bände und dcs Umfangs des Religions­
verfassungsrtchts reichlich kurz geraten ist; 
so wird keines seiner Grundprinzipien ver­
tieft dargestellt. Auch v. Campenh;.luscn steht 
- wie die meisten konser"~t[i v('n Autoren -
dern Trennungsprinzip (dazu lediglich 5.6) f. 
und knapp 71-74) als Auslegungsgrulldsalz 
sehr reserviert gegcnüber (54 f.). Unterbclich­
tet bleibt auch bei v. Campenhausen das Tole­
ranzprinzip und in Bezug auf Andersden­
kende plädiert er gegen eine »verfeh lte 
Absolutsctz.ung(, des individuellen Freiheits­
rechts zugunsren einer Berücksichtig·ung der 
,)kollektiven Situation,~; ob das auch in den 
O,,-Ländern gelten soll, bleibt offen. 
I.eider nicht mehr näher eingegangen werden 
kann auf die ganz vorzügliche Darsrellung 
von M. HeckeI7.l.1r Pan{,<! JI.s Prinzip des ega­

litären St;ttusangebots (Privilegienabbau als 
Egalisierungszicl) und zu Art.] III GG, wo 
freilich ein Verständnis als absolutC's Diffe­
renzierungsverbor abgelehnt wird. Die Folge 
ist, daß die offentliehe Hand - z. B. bei der 
Religionsforderung - im I'rgebnis dOCh aus 
säkularcn Grunden (1) differenzieren darf 
(5.645 if.; vgl. dazu aber neundings sehr 
srreng BVerfGl·: 85, 191/206; a. A. ausführ­
lich M. Sachs H5tR V § 126). 

Mit dem ebenso zentralen wie schillernden 
und daher schwer faßbaren Begriff der Kor· 
pcrsc/'«ji des dffel1llrchen Rechts in Art. '37 V 
WRV lut sich auch P. Kirchhof schwer. Er 
neigt - bei fast demonstrativ kirchenbetünler 
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GrundeinsteJlung - zu einer Überhöhung des 
KÖrperschaft.sbegriHs, wa.s bei einem konkre· 
ten Vergleich mit den Möglichkeiten der pri­

varrechdichen Organisation der Religionsge­
meinschaften und bei Berücksichtigung ande­
rer Positionen (z. B. L. Renck) wohl deutlich 

würde. ln diesem Zusammenhang sei auf die 
umstandslose Erläuterung von H. Weber zum 
Körperschansstatus und 7. ur Beleihung mit 
Hoheirsfunktionen auf S. 277-279 und 184 H. 

in seinem klaren Beitrag ~ur Grundrechtsbin­
dung der Religionsgemeinschaften hingewie­

sen. 
Besonderes Interesse verdient die Behand­
lung eines Gisher trotz seiner enormen prakti­
schen Bedeutung fast unbeachtet gebliebenen 
Feldes durch G. Robbers: der Kirchenforde­

rung. Die recht traditionelle Darstellung ver­
mag freilich jemanden, der auch die Belange 
der Religions- und WeitansI.:hauungsgemein­
sehaften außerhai!> der Großkirchen im Auge 

haI, nicht z.u befriedigen ; viele Fragen . insbe­
sondere zur Gleichheirsproblemarik, bleiben 

offen (vgl. hierzu das - differenzierende -

Kontrastprogramm bei G. CLermak, Staat 
und Weltanschauung, '993, 309/317-331). 
Nur erwähnt seicn der äußerst i.nstruktive 
Beitrag von .1.lsensee zu den Staatsleistungen 

(in dem freilich kein ernsthaftes Problem der 

Neubegründung VOn Staatleistungen gesehen 
wird; die f rage des Abgegoltenseins der 1919 

bestehenden und seitdem an sich zwingend 
abzulösenden St::tatsleistungen durch die zwi­
schenzeitlich erbrachten Lei!itullgen wird 
ignoriert) und die tr:ulitionelle Erorterung 
des Vertragsrechts durch A. Hollerbach, die 
übrigens in einem interessanten Gegensatz. 
z.ur eher kritischen GrundeinsteUung des 
Mitherausgebers D . Pirson (EvStL, J. A. '987 
Ir, Arr. Vertragsstaatskirchenrecht IV) 
SIcht. 
J1I. Abschließend kann man zu folgender 

Gesamt'UNirdt.gung kommen: Für denjenigen. 
der im Religionsrecht mitreden will, ist das 
neue Handbuch ein Muß. Einer großen her­

ausgeberischen Leiswng und riesigen Infor­
mationsfülle stehen aber unübcrsehbar Nega· 
tivposten gegenüber: Die rechdichen Tnteres~ 
sen und Sichrweisen nichtchristlicher Grup­
pierungen aller Art werden bei der Rechts­
auslegung dann, wenn es darauf .1Okommt, 
sehr weitgehend vernachhissigt. Da.s ist wohl 
eine (absehbar gewesene) Folge des - bei ge­

wichtigen Unterschieden im einzelnen -
meist kirchlichen Jnteressen verbundenen Be· 
arbeiterkrei ses. Gegenmeinungen sind auch 

bei den - meist recht aktuellen - Lireratur­
nach weisen entschieden unterrepräsentiert. 
So findet das mittlerweile recht umfangreiche 
und vielfaltige staatskirchenrechd.ichc Ge­
samtwerk von Ludwig Renck, dem derzeiti­
gen Hauptvertreter eines säkularen Reli­
gionsrechts, das in besonderer Weise durch 
klare Be~riffiichkeit und logische Stringenz 

gepragt ist, kaum Beachtung. Die in diesem 
Zusammenhang mogliche spekulative Frage. 
warum bestimmten Bearbeitern des Hand­
buchs best.immte Themen übertrlgen wur~ 
den, mag unbeantwortet bleiben. Kein Zwei­
fel besteht aber, daß das neue Handbuch des 

Swatskirchenrechls bei identischem Bearbei­
terkreis wrsentlich anders au ssehen könnte! 
Bei den Einzclthemen fällt die mehr als nur 

stiefmütterliche Behandlung des Trennungs­

prinzips auf. Obwohl die Abschaffung der 
Staatskirche im Gcsamtz,usammcnhang der 
WRVals • • pocha.! . (5. 48) und Religionsfrei­
heit sowie die Trennung von St;1at und Kirche 
als .. die zwei Grunddaten der freiheitlichen 
Verfassun~sordnung schlechthin " (S.72) be­
z.eichnet werden (jeweils A. v. Campenhau. 
sen), wird in Band 1 nirgendwo recht deut~ 
lieh, welche Bedeutung Art. '37 r WRV -

flankiert durch eine ganze Reihe weiterer ver­
fassungHerhtli chcr Br<ilimlOungell - eigent­
lich hat. Bezeichnenderweist! ist dem Grund­
prinzip der Trennung von Staat und Kirche 
nicht ein einziger der 74 Para.graphen des Ge· 
samtwerks gewidmeL Speziell auf die Bun­

desrepublik bezogen erscheint es lediglich 

umer § 2 V 7 als kleiner Unrerpunkt. Ähnli­
ches gilt für die religios-weltanschauliche 
Neutralität. 
Insgesamt: Viel Licht. aber auch viel Schat­
ten. 
Ausblick: Ocr für 1991 vorgesehene Band 11 

wird die ebenfalls wichtigen Themen des öf­
fentlichen Wirkens der Kirchen, der Religion 
im Bildungswesen, der kirchlich-sozialen 
Einrichtungen, de~ Dienst- und ArbeitSrechts 
im kirchlichen Bereich, der Militär- und An­
sraltsseclsorge sowie des stlJ.dicht:n Rechts­
schutz.es behandeln sowie die Register enthal­
ten. 
Desiderat : Ein 3lternatives Standardwerk auf 
breiterer Basis fehlt nach wie vor. Material 
wäre genugend vorhanden. 

Gerhard Czermak 
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124 Gerhard Cze-rmak, Staat und Weltanschau ­
ung. Eine AU5wahlbiographLt~. iWit einer Ab­

handlung zu Emwlcklung und Gegellwarts­
lage des sogenamllen Staatskirchen rechts, 

IBDK Veru.g, Berlin - Aschaffenburg '993, 
3545., 88,-DM. 

Anz.uz eigen ist ein ungewöhnliches Buch. Es 
umfoßt zwei Teile : eine Auswahlbibliogra­
phie und einen Essay übe; die gegenwärtige 
Situation des Religionsrechts . Es hat damit 
seinen Orr in zwei durchaus unterschiedli­

chen Literaturgattungen. Außerdem ist es 
eine parteiische Arbeit. Ocr Verfasser ver­
zichtet ausdrücklich auf wi.",senschaftljche 
Disunziertheir. Er bekennt sich expre:ssis 
verbis z.u seinem Vorverständn.is als aufge­

klärter Humanist, dessen Anliegen es ist, die 

Bundesrepublik auch als eine geistige Heim­
statt aller Bürger zu erfahren. Damit unter­
scheider cr sich wohltuend \fon der Mehrheit 
der Venretcr der herrschenden sog. Staatskir­
chenrechtslehre, die ihr kirchliches Engage­
ment hinrer einer Maske wissenschaftlicher 
Abgeklärtheit zu verbergen trachtet, zur 
Rechtsw issenschaftlichkeit im Religionsrecht 
jedoch eln vielfach höchSt gebrochenes Ver­
hältnis hat. Von ihrer Tendenz. her isr die 
Arbeit von Czermak eher eine Kampfschrift, 
ein Beitrag zum rechtspolitischen Kampf ums 
Recht des bekenntnisneutralem Staates. Sie ist 
zu verstehen und zu bewerten auf dem Hin­
tergrund einseiriger kirchlicher Interessen .. 
vertretung durch die im Rcligionsrecht VOr~ 
herrschende Doktrin, die, wie nicht zuletzt 
die Integration der neuen Bundeslander zeigt, 
selbst durch einschneidende und weitgehende 
Änderungen der Rechlstarsachen in ihrem hi­
storischen und doktrinären Beharrungsvcr­
magen nicht zu erschüttern ist. Das Werk 
wendet sich an den] uris[c.n, aber auch an den 
gebildeten und inreressierten Laien . Die Aus­
w.hlbibliographic, g"~lied"n nach zwolf 
Sachbereichen, soll unter Verzicht auf Voll­
ständigkeit und durch geleg~ndiche Hinweise 
auf eher randseitige Literatur als ein Hilfsmit­
,ei zur Stoffsammlung dienen. Ihr Haupr­
zweck ist daher mehr die Anregung des 
Lesers als sei ne umfassende Information . Da­
bei wird die Subjektivität der Auswahl be­
wußt in Kauf genommen. Allzu groß iSt d.ie 
Distanz zu den gängigen Arbeiten der herr­
schenden StaatSrechtslehre dabei nicht. Wer 
etwa vergleichsweise die Literaturnachweise 
der druckfrischen z.weiten Auflage des Hand­
buchs des Staatskjrchenrechts der Bundesre-

publik DeutSchland heranzieht, in denen ab­
weichende Ansichten meist mit Stillschwei­
gen übergangen werden. wird keinen Grund 
finden. sich über Czermak z.u erheben. Die 
kritische Abhandlung zum Religionsrecht 
widmet sich dem gegenwärtigen Stand des 
Religionsrechts unter dem Aspekt des be­
kenntnisneutralen Staates. Selbst wer sich aus 
Grunden wissenschaftlicher Zuruckhaltung 
mit dem kämpferischen Einsatz von Czermak 
nicht anfreunden kann, wird jedenfalls mit 
Erstaun en z.ur Kenntnis nehmen können, wie 
viele Fragen das geltende Religionsrecht doch 
offen läßt, wie sehr der bekenn(nisneulr .. lc 
Staal ein Entwurf geblieben ist, wie wenig 
Lehre und Praxis VOn den Veränderungen der 
Bekennrnislandschaf< beeindruckt werden. 
Czermak der sich als .. nebenberuflichen Ein­
zelganger ohne wissenschaftlichen Stab f< vor­
stellt, arbeitet ohne Netz lind ohne Tarnu ng . 
Schon deshalb ist sein Beitrag als eine Lei­
stung zu würdigen, die nicht nur her:msfor­
dern soll. 

Ludwig Renck 

}iirgen Schwabe, Grundkurs Staatsrecht, 

4. A4/age, Berhn, de Gruyter, '991, 125 Sel­
len, DM 19,80 

Meist voller gu(er VorS~Hze beginnt der 
durchschnittliche Studicnanfanger sein Stu­
dium. Einer dieser Vorsätze ist es, cin Vorle­
sungsverzeichni s kalltlich zu erwerben und 
einen Stundenplan z.u erstellen, der brav alle 
angebotenen Ver~nstalrungcn für das Seme­
Ster umfaßt. In .Iter Schulmanier erhofft 
mm, njcht nur eine Lehrveranstaltung zu be­
suchen. sondern auch ei nen entsprechenden 
Lerneffekt. Doch nach ei nigen Wochen vor­

satztreuen Verhaltens iH man seiner Illusion 
beraubt und erhält ungeahnte Einblicke in 
den universitären Alltag. Ohne diese Buch­
besprechung zu einer allgemeinen Universi­
tätsschclte umfunktionieren zu wollen, steht 
die Erkenntnis über den Lernerfolg von Vor­
lesungen oder LiberfüUter Tutorien zu Beginn, 
um sich der Bedeutung von Lehrbüchern in 
der heutigen Juristenausbildung klar zu wer­
den. 

Neben Repetitorien, die wohl erst vor dem 
Examen bedeutsam werden, si.nd sie die ein­
zige Möglichkeit. den Anforderungen der 
Übungen und Hausarbeiten zu entsprechen. 
Eine Lernmerhode, die viel Disziplin abver­
langt und den Studierenden f.st zwangsläufig 
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zum Einzelkämpfer macht. Besonders dem 
Studienanfänger kann diese ernüchternde 

Einsicht schnell die F re-ude am Studium neh­
men. Hinzu kommt der anspruchsvoUe, teil­

weise komplizierte Stoff, der einem klaren, 

schnell begreifbaren und damit schnell erlern­

baren Schema nur schwer zuzuordnen ist. 
Dies trifft aus der subjektiven Sicht des Sru~ 
dienanfängers am ehesten wohl für das Bür~ 

gerliche Recht, weitgehend auch für das 

Staats- und Verwalrungsrecht zu und erklän 

vielleicht im Ansatz die Popularität des Straf­

rechts. 

Somit ist nunmehr der Maßstab für die Be­
wertung eines Lehrbuches, das sich an Stu­

dienanfänger richtet, in seinen Grundzügen 
erkennbar: 

1. Die Sprache muß dem im Lesen wissen­

schaftlicher Texte noch nicht sonderlich ge­

übten Srudienanfänger entsprechen und dem­

zufolge leicht verständlich sein. 
2. Der Verfasser darf die Kenntnis von Fach­

begriffen oder über minimale Grundlagen 
hinausgehendes Wissen nicht voraussetzen, 

die der Student alls eben nach kurzer Zeit 

nicht mehr besuchten Vorlesungen beherr­
schen müßte. Darüber hinaus können zuviele 

Verfasser sich gar nicht mehr in den Studien­

anfänger hineindenken u.nd hantieren von Be­

ginn an mit Fachausdrücken, die für sie als 
langjährigejuristen einfach schon zum natür­

lichen Sprachschatz geworden sind. Daher 

werden diese erst gar nicht mehr erklart. 
J. Der Verfasser darf nicht von einer hoch mo­
ti vierten Le.$erschaft ausgehen. Sicherlich 

kann man aufgrund der Entscheidung, Jura 

zu studieren, ein Mindestmaß an rechtswis­
senschaftlichem Interesse voraussetZl:n. Es 

beschränkt sich jedoch oft auf ein Gebiet des 
Rechtssysrems. Dem Verfasser muß es des­

halb gelingen) Interesse unter Umständen gar 
erst zu wecken, zu fördern und zu kanalisie­

ren. 

4. Der Verfasser darf sein Einstiegslehrbuch 
nicht zu einem auf Examensniveau befindli­

chen Lehrbuch mit abschließendem An­
spruch überfrachten. Er muß einen Ü berblick 

verschaffen und ein Grundverständnis ver­
mitteln. Fundament für die >,Höhen .... der ju­

ristischen Arbeit mit kniffligen Problemen, 
Meinungsstteit und den verschiedenen Theo­

rien als Lösungsmodelle. 

5. Lehre muß immer auch Methodik u.nd 
Pädagogik beinhalten. Ein Lehrbuch 

ebenso. 

Um das Ergebnis ganz un;uristisch, abwei-

chend von Gutachtensstil und Subsumtions­

technik vorwegzunehmen: Schwabe wird aU 

diesen Ansprüchen gerecht. 
Schwabe schreibt durchweg in einer Sprache, 

die das Verständnis des zu erlernenden Swffes 

erleichtert. Er verzichtet auf komplizierte 

Sarzkonstruktionen und bedient sich über­
wiegend umgangssprachlicher Vokabeln. 

Durch direkte An,prache des Lesers erhält 
dieser fast den Eindruck, als kommuniziere 

der Verfasser mit ihm persönlich. Der Grund­

kurs Staatsrecht liest sich, als sei es weniger 

Buch als vielmehr Skript einer Vorlesung oder 

eines Vortrag~. Dabei verzichtet Schwabe 

ganz auf Fälle oder Fragen am Ende einer 
Lerneinheit, statt dessen baut er vereinzelt 

kleine Denkaufgaben und -anstöße zur Über­

prüf-ung des Erlernten ein. Diese durch di­
rekte Kommunikation und Denkanstöße ver­

mittelte Einbeziehung des Lesers läßt ein in 

Passivität faUendes und oberOächlich abhan­
delndes Lesen nicbt zu. Der Leser wird aktiv 

gefordert. Verstärkt durch ständige Verweise 

auf den Gesetzestext und die Bundesverfas­

sungsgerichtsentscheidungen. 
Dabei streicht Schwabe die Bedeutsamkeit 

der Lektüre von Gesetzes nonn und Orginal­

text der Entscheidung heraus, indem er nicht 
den Fehler begeht, selbständig zu zitieren 

oder nachzuerzählen. Der Studierende muß, 
u.m die weiteren Ausführungen verstehen zu 

können, selbständig die angegebenen Ent­

scheidungen und Normen nachlesen. Meist 
wird hierbei nicht nur die Norm einfach an­

gegeben, sondern auf die relevanten Sätze 
oder Absätze hingewiesen mit der entspre­

chenden Anweisung, einzelne Sätze der 

Übersichtlichkeit wegen einzuklammern 
oder auszustreichen. Unschätzbare Hilfen 

für die Gesetzesanwendung, weit über den 
Erwerb der Scheine hinaus! 

Was die angegebenen Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts betrifft, sind diese 

in einer eigentlich zum Grundkurs Staats­

recht dazugehörigen Studienausgabe zusam­
mengefaßt. Dies hat die Vorteile, daß die 

zeitraubende Suche nach der entsprechenden 

Entscheidung dem Studierenden abgenom­
men wird und nur die wesentlieben Passagen 

abgedruckt sind. Die Zusammenstellung 

kommt bis auf eine sachgerechte Gliederung 
ohne Zusätze des Herausgebers aus und wird 

so zu einem preiswerten kleinen Handappa­

rat und Nachschlagewerk von Entscheidun­
gen des Bundesverfassungsgerichts, deren In­

vestition sich für das gesamte Studium 
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/16 bezah.lt macbt. Die Auswahl reicht für den 
Studenten mit einem durchschnittlichen In­

teresse für das Staatsrecht aus, um die wichti­

gen Ent sl.." heidullg(·n z.u kennen und ein 
Grundverständnis für die Positionen des Ver­

fassungsgerichrs zu entwickeln . 

Inhaltlich beschränkt Schwabe sich nich, nur 
auf dje Darstellung materiellen Wissens, son­

dern bindet dieses in den dazugehörigen hi­

storischen und gesellschafdichen Kontext 

ein. Oie Entwicklungslinien des deutschen 

Staatsrechts werden aufgezeigt und erleich­

tern dad urch das Verständnis für die rechrli­
ehe Regelung, die SIets Resultat eines Enr­
wicklungsprozesses ist. Gleiches gilt für die 

oftmals stritt.igen und problemorientienen 
Bereiche des Staarsreclus, die mit der nötigen 

Hintergrundinformarion erklärt und gelost 

werden. Dadurch wird Recht nicht nur ab­
strakt, sondern konkret begreifbar. Die ver­

einzelt komplexeren Ausführungen mit ßc~ 

zügen zu Staatstheorie und Philosophie be­

treffen eine gUt vertretbare Auswahl von 

Grundlagen. die einen Gcsamtzusammen­

hang vermineln, und die die Konfrontation 

mit schwierig('n Sachverh'llten im Laufe des 

weiteren Studiums oder im Examen erleich­

tern . Dabei läßt Schwabe auch in der univer­

si6re n Ausbildung nur z u Randgebieten ge­

hö rende Bereiche wie Staatskirchenrecht 

oder NOtstandsverfassung nicht aus. Diese 

Kapitel sind ebenso wie das immer wichtiger 

werdende Europarecht nur sehr kurz gehal~ 

ten. Doch hat der Studierende damit einige 

Grundbegriffe zumindest einmal gehon. Sie 
können aufgrund des einmal entdeckten In­

teresses Anregung sein, sich mit einem der 

Bereiche vertiefend zu befassen. Zugegeben: 

Inhaltlich umfassen die,< Kapitel noch nich, 
einmal annähernd fundienes Grundwissc.n. 

Ei.n Einstiegslehrbuch muß diese Aufgabe 
aber auch nicht erfüllen . Es soU vor allem In­
teresse wecken und entwickelte Scheu vor 

einem juristischen Fachgebiet, wie es vor al ­

lem dem Staats- und Verwaltungsrecht entge­

gengebracht wird, abbauen helfen. 
Interesse förden Schwabe darüber hinaus 

mittels kleiner juristischer Spitzen, Bemer­

kungen und persönlicher Stellungnahmen zur 

Poli,ik, Gesellschaft und Staatspraxi,. Der 
Forderung nach weitgehender Neutralität ei­

nes LebrbuchaulOrs genüg' Schwabe dadurch 
zwar nich t. Doch wird damit errcicht. daß 

formulierungen provozieren und herausfor­

dern . Der Student ist gezwungen, selbstän­

dig, wenn auch nur gei~tib' Stellung zu bezie-

hen und sich mit dem Gegenstand tatsächli.;h 

ausejnanderzuscrzen. Ebenso wird die Nähe 

von recbtlicher Stellungnahme und politi­
scher Ausrichtung, überhaupt dje Vernech~ 

tung von Staatsrecht und Politik deudich. 

Juristische Meinungen. gleich ob es sich um 

die sogenannte h. M., h. L. oder a. A. handelt, 
werden als Ergt'bnis einer subjektiven Posi~ 

tion verstanden. Das Credo der Unantastbar­

keit wird verworfen und dem Studierenden 

die Mciglichkei, eröffnet, ,ich vorbehaltlos 
für eine eigenständig durchdachte Meinung 

zu entscheiden. Unabhangig davon, ob er da ­
bei einer absoluten Mindermeinung folgt und 

sich gegen die )) AulOritäten « der Rechtswis­

senschaft stellt. Dies ist die Herausforderung 

und da.s Interessante am jurisrischen Stu­

dium: ein Problem hcrauszufilrern, Meinun­

gen gegenüberzustellen und sich dann selb­

ständig juristisch begründbar zu entschei­

den. 
Keine ßuchbesprechung, Juch eine noch so 

positive, kommt ohne Kritik aus. Das be­

rühmte Haar in der Suppe finde, sich auch bei 
Jürgen Schwabe. Gemeint iSt der Grund­
rechtsteil. 

Schwabe untergliedert in allgemeine Grund ­
rechtslehren, dic cinzelnen Grundrechte und 

weitere aUgemcine Grundrechlslehren. Die 

Aufteilung der Grundrechtsle hren in zwei 

Teile erschwert das Verstandnis. Wichtige 

Grundlagen und Probleme, die für das Ver­
s tändnis der eill1.elnen Grundrechte wesentli­

che Voraussetzung sind, werden erSl im zu­

sätzlichen Teil der Grundrechtslehre behan­
delt. Am Beispiel der Erklärung der Grund­
recht.stragerschaIt wird dies besonders deut­

lich. Es erscheint mIT unmöglich, den 

Bedeutungsgehalt des SchulZbereichcs für die 
einzelnen Grundrechte zu schi ldern, ohne 

daß der Leser über Kenntnisse zum persönli­

chen Gewährleistungsbereich verfügt, Die 

Systematik der GrundrccJHc wird ebenso erst 

im An"hluß dargestellt. Die Ausführungen 
zu den einzelnen Grundrechten sind losgelöst 

von der didaktischen Kritik an der beschrie­

benen Dreigliederung auch inhaltlich unzu­

reichend. Hinzu kommt, daß Schwabe auch 
spracblich nach.lässig wird. Das mag an der 
Absicht de, Vcrfas,ns liegen, den S'off kom­
primiert vermitteln z u ·woHen. \'qas für die 

Einführung und das St.aatsorganisationsrecht 

an kurzer, aber dennoch inhaltlich ausrei­

chender Darstellung gilt, muß bei der Fülle 
an Material zu den Grundrechten scheitern. 

Gerade in Anbetracht der Bedeutung, die dcn 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1995-1-97 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 05:29:57. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1995-1-97


Grundrcl.".hten im ,)richtigen LebeIl" und zum 
Erwerb des kleinen Scheins z.ukommt, wird 
dieser Kritikpunkt bedeutsam. Die Empfeh 
lung für dieses Lehrbuch aufgrund der her­
vorragenden Einführung in d3s Staarsrecht 
und des T~il." z.um Staarsorg3nisationsrecht 
schließt daher den Hinweis ein, daß sich der 
Studierende in einem der andert.:n bekannten 
Lehrbücher das notige Wissen zu den Grund­
rechten aneignen muß. Hierbei sei besonders 
auf Alfred Katz und Pieroth/Sch\jnk verwie-
sCn . 
Der AbschJuß des Buches mit Hinweisen zur 
Vorbereitung auf die staatsrechtliche Anfiin­
gerübung wiederum unterstreicht den Wert 
dieses Lehrbuchs . Die zu Beginn des Studi­
ums unbekannten Anforderungen hinsicht­
lich Gutachtcll stit Formalien und Gestahung 
einer Hausarbeir werden angesprochen und 
vermineln so wichtigc." Handwerkl.cug für 
das erfolgreiche Bestehen einer Prüfung. Der 
Hausarbeiu- oder Klausurenaufbau wird 
nicht \\·ie oftmals üblich einfach schematisch 
abgehandelt , sondern mit den norwendigen 
hagesteIlungen hergeleitet. Dadurch ,,'erden 
von vorhinein ein zu strenges an den ein::ichlä­
gigen Schemata h;ltten bleiben verh.indert und 
unnötige Ausführungen, die negativ in die 

Bewertung einfLcßcn , vermieden. Wer ohne 
Prüfungskatalog nicht auskommt und sich 
aufgrund der im Buch befindlichen Ausfüh­
rungell zu unsicher fühlt, der bediene sich 
eines reinen K.Jausurenlehrbuchs. Ob er da­
durch einen besseren Einblick in die Klausur­
technik erbält, sei darungestellt. 
Jürgen Schwabe~ »Grund.kurs Staatsrecht (( 
soUte aber in keiner pri\'aten Lehrbuchsamm­
lung fehlen . Zugang und Einstieg in das 
Staatsrecht werden trotz der Kritik am 
Grundrechtsleil erheblich erleichtert. Dieses 
Defizit kann aufgrund des relativ geringen 
Umfangs des Buchs leicht wettgemacht wer­
den durch das Heranziehen eines anderen 
Lehrbuches zu den Grundrechten. Schwabe 
erfüll, aUe Kriterien für ein gutes Lehrbuch. 
Der Srudienanfänger erhält einen kompakten 
Überb\jck, fundiertes Grundwissen und wird 
durch die Lektüre dieses Buches Inceresse an 
einer Vertiefung in das Staatsrecht entwik­
kein. Für höhere SemeSter SteUt der Grund­
kurs Staatsrecht eine gOle Möglichkeit dar, 
ein vernachlässigtes Fachgebiet zeitsparend 
aufzufrischen und noch einiges dazuzuler­
nen. 

Mare Grünbaum 
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